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Zu Rand 1, Tenor des Schreibens: 
Es wird die Versiegelung des Standortes angesprochen. Es wird bezweifelt, dass der 
Standort alternativlos ist. Ein Naturschutzgebiet soll in ein Baugebiet umgewandelt 
werden. Es wird gefragt, warum ein Hospiz nicht auch in einem Wohngebiet errichtet 
werden kann. 

Städtebauliche Stellungnahme 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird die Standortfindung erläutert. Die 
wesentlichen Anforderungen werden vom Standort „Am Sauerborn“ erfüllt (s. 
Begründung Ziff.3.1 ff).  
Beim geplanten Standort handelt es sich um kein Naturschutzgebiet, sondern um eine 
nach § 15 LNatSchG pauschal geschützte Fläche (magere Flachland-Mähwiese). Bei 
einem pauschalen Schutzstatus lässt das Gesetz Ausnahmen zu. Ein entsprechender 
naturschutzrechtlicher Ausgleich erfolgt auf einer vom Vorhabenträger bereitgestellten 
Fläche.  
Für das Hospiz ist eine Grundstücksfläche von mind. ca. 2-500 - 3.500 m2 erforderlich. 
Die Grundstücke, die in einem Wohngebiet zur Verfügung stehen, sind für die 
Errichtung des Hospizes in der Regel zu klein. 

Die vorgetragenen Belange werden durch die Darlegung entkräftet.  

Zu Rand 2, Tenor des Schreibens: 
Es wird die Verkehrsbelastung der Verkehrsflächen im Mühlbachtal angesprochen. Es 
wird gefragt, was den Anwohnern zugemutet werden kann. Private Grundstücke 
werden vom Begegnungsverkehr genutzt. Das ist nicht zumutbar. Öffentliche 
Einrichtungen dürfen erst errichtet werden, wenn das Verkehrsproblem gelöst ist.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Von der Verbandsgemeindeverwaltung wurden vom 14.02.22 - 24.02.22 in der Straße 
„Am Sauerborn“, in Fahrtrichtung Kindertagesstätte, die Verkehrsstärke erhoben. Der 
höchste Wert betrugt 314 Kfz/24 Std.. Vom 07.03.22 - 13.03.22 erfolgte die Erhebung 
in Fahrtrichtung „Alte Schule“. Der höchste Wert betrug 290 Kfz/24 Std. Somit ergibt 
sich eine maximale Querschnittsbelastung (beide Fahrtrichtungen) von ca. 604 Kfz/24 
Std.. In den „Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen“ EFA 3.1.2.3, wird eine 
Verkehrsstärke von ca. 500 Kfz/24 Std. als „sehr gering“ bezeichnet. Bei ca. 604 Kfz/
24 Std. kann noch von einer „geringen Verkehrsstärke“ gesprochen werden. 
Der Begegnungsverkehr von Personen zu Fuss oder auf dem Rad, mit Pkw, Bussen 
und Lkw’s erfordert eine besondere Rücksichtnahme. Die Verkehrsfläche „Am 
Sauerborn“ ist ca. 3,50 m bis ca. 6,00 m breit. Nach der Klassifizierung der RASt 06, 
Ziff. 6.1.1.10, handelt es sich um eine „Schmale Zweirichtungsfahrbahn“.Die maximale 
Verkehrsstärke beträgt nach RASt 06 70 Kfz/Std.. Bis max. 50 Kfz/Std. kann nach den 
„Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen“ (EFA ) ein Ausbau ohne Bürgersteige 
erfolgen. Bei weniger als 4,00 m Breite sind Ausweichstellen in Abschnittlängen von 50 
- 100 m erforderlich. Die Verkehrsstärke „Am Sauerborn“ beträgt im Mittel ca. 36 Kfz/
Std. tagsüber . Nach der Errichtung des Hospizes wird sich dieser Wert um ca. 5 Kfz/1

Std. auf den Wert von 41 Kfz/Std. tagsüber erhöhen. 
Durch die relativ geringe Zunahme der Verkehrsstärke entsteht kein wesentlicher 
Einfluss auf die Lärmimmission, die Luftverunreinigung und die Verkehrssicherheit. 

Die Nutzung von privaten Flächen bei Begegnungsverkehr kann durch die Errichtung 
von Ausweichstellen vermieden werden. Dazu ist die Verkaufsbereitschaft von einigen 
Grundstückseigentümern erforderlich (Gartengrundstücke, Grundstücksstreifen von 
ca. 1 - 2 m). Ist diese Bereitschaft nicht vorhanden, können verkehrsregelnde 
Maßnahmen erfolgen. Für die Prüfung und Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrssituation hat die Stadt Nassau eine Verkehrsuntersuchung 
beauftragt. 
Für das Vorhaben „Hospiz“ ist die Erschließung gesichert. Die Verkehrsfläche „Am 
Sauerborn ist bis zur Kindertagesstätte öffentlich gewidmet. Die Ver- und 
Entsorgungsleitungen können bis zum geplanten Hospiz verlängert werden.  

Die vorgetragenen Belange werden zum Teil durch die Erstellung eines 
Verkehrskonzeptes berücksichtigt. Die vorgetragenen Belange gegen die Errichtung 
des Hospizes werden durch die Darlegungen entkräftet. 

 Die gezählte Verkehrsstärke in beide Richtungen beträgt ca. 604 Kfz/24 Std.. Die Umrechnung auf den stündlichen Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) erfolgt mit dem Faktor 0,06  (0,06 x 604 Kfz/24 1
Std.=36 Kfz/Std. tagsüber).
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Zu Rand 3 u. 4 Tenor des Schreibens: 
Das Hochwasserproblem wird ignoriert. Extremes Hochwasser ist nicht 
ausgeschlossen. Die Begrenzung des Überschwemmungsgebietes erfolgte ohne 
hydraulische Berechnung. Bei Hochwasser kann der Talraum, auf Grund der 
Topographie überflutet werden. Es wird eine Gefährdungseinschätzung auf 
wissenschaftlicher Basis angeregt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das geplante Hospiz befindet sich außerhalb des rechtlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes des Mühlbachs (ÜSG) und außerhalb seines 40 m 
Bereichs (wasserrechtliche Beteiligungspflicht). Aus wasserrechtlicher Sicht ist die 
Errichtung des Hospizes auf dem geplanten Standort zulässig.  
Für die rechtliche Festlegung des ÜSG wurde keine hydraulische Berechnung 
durchgeführt. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass unter Berücksichtigung des 
Klimawandels, bei Starkregenereignissen, die Grenzen des ÜSG überschritten 
werden. Aus diesem Grund lässt der Vorhabenträger Maßnahmen zur 
Hochwasservorsorge ermitteln (Eigenvorsorge), die bei der Entwurfsplanung des 
Hospizes berücksichtigt werden (z.B. Sockelhöhe, Staffelgeschoss für empfindliche 
Infrastruktur, Schutz von Personen etc.). 

Die vorgetragenen Belange werden durch die Erstellung eines Vorsorgekonzeptes 
berücksichtigt. 

Zu Rand 5, Tenor des Schreibens: 
Das Vorhaben wird abgelehnt, weil: 
1. Verlust geschützter wertvoller Naturflächen. 
2. Bei ebenerdiger Errichtung des Hospizes werden die Bewohner durch Hochwasser 

gefährdet. 
3. Weil eine hydraulische Berechnung fehlt, können hospizbedingte Schäden, bei 

bachabwärts liegenden Gebäuden nicht ausgeschlossen werden. 
4. Verschlechterung der Verkehrsbedingungen, wegen zusätzlich 80 Kfz pro Tag. 

Städtebauliche Stellungnahme 
zu 5.1 
Für den Verlust der wertvollen Naturflächen erfolgt unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Regelungen ein funktionaler Ausgleich.  

zu 5.2 
Für das Vorhaben wird ein Vorsorgekonzept erstellt (Vorsorge für Personen und 
Sachen).  

zu 5.3. 
Die wasserrechtlichen Belange sind Gegenstand des Bauantragsverfahrens 
(Baugenehmigung). Wenn vom Vorhaben der Retentionsraum zum Nachteil der z.B. 
Bestandsbebauung beeinflusst wird, muss ein Retentionsausgleich erfolgen. 

Zu 5.4 
Durch das Hospiz erhöht sich die bestehende Verkehrsstärke im Mittel von ca. 36 Kfz/
Std.  tagsüber auf den Wert von ca. 41 Kfz/ Std. tagsüber . Diese geringe 2 3

Verkehrszunahme ist für den Menschen, für Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima sowie für Kulturgüter und sonstige Sachgüter ohne wesentliche Auswirkung. 

Die vorgetragenen Belange werden durch die Darlegung entkräftet.  

Zu Rand 6, Tenor des Schreibens: 
Im Rhein-Lahn-Kreis gibt es auch andere Standortalternativen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
In der Begründung zum Bebauungsplan Ziff. 3.1 wurde dargelegt, warum Nassau sich 
für eine stationäre, wohnortnahe palliativmedizinische Versorgung im Rhein-Lahn-
Kreis besonders gut eignet. Auch nach Errichtung des Hospizes in Nassau, kann ein 
Defizit bei der Versorgung entstehen. Aus diesem Grund ist es nicht ausgeschlossen, 
dass im Rhein-Lahn-Kreis, auch an anderer Stelle , z.B. auch in Diez oder in 
Lahnstein, eine Einrichtung geplant wird. 

Die vorgetragenen Belange werden durch die Darlegung entkräftet.  

 Die gezählte Verkehrsstärke in beide Richtungen beträgt ca. 604 Kfz/24 Std.. Die Umrechnung auf den stündlichen Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) erfolgt mit dem Faktor 0,06  (0,06 x 604 Kfz/24 2
Std.=36 Kfz/Std. tagsüber)

 Die geschätzten Verkehrsstärke in beide Richtungen beträgt ca. 80 Kfz/24 Std.. Die Umrechnung auf den stündlichen Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) erfolgt mit dem Faktor 0,06  (0,06 x 80 Kfz/24 3
Std.=5 Kfz/Std. tagsüber)
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Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Die Beantwortung der Schreiben zur ersten Offenlage wurde noch nicht den 
betreffenden Bürgern und Bürgerinnen zugesendet.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Die gesamten Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB (erste Offenlage) wurden im Internet, zur allgemeinen Kenntnisnahme, 
veröffentlicht (anonymisierte Fassung). Die Ergebnisse waren auch Bestandteil der 
gedruckten Verfahrensunterlagen für die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB. 
Die Zusendung der individuellen Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung ( § 3 Abs. 1 
BauGB) ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Erst das Ergebnis der Beteiligung nach § 
3 Abs. 2 BauGB (aktuelle Beteiligung) ist mitzuteilen. Das erfolgt in der Regel nach 
dem Satzungsbeschluss, durch Anschreiben.  
Die vorgetragenen Belange werden durch die Darlegung entkräftet.  

Zu Rand 2,  Tenor des Schreibens: 
Die von Prof. Uhle ausgefertigten Stellungnahmen werden in Frage gestellt, weil er im 
Auftrag des Hospizträgers handelt. Er ist kein unabhängiger Gutachter. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Ausfertigung von Stellungnahmen im Planverfahren gehört zu den vertraglich 
vereinbarten Leistungen, die vom Vorhabenträger erbracht werden müssen. Er wurde 
verpflichtet, alle für das Verfahren erforderlichen Unterlagen bereitzustellen. Die 
Verpflichtung beruht auf § 12 BauGB i.V.m. § 4b BauGB. 
Die Stellungnahmen sind keine Gutachten. Die Stellungnahmen können von der 
Bauverwaltung, dem Bauausschuss und vom Stadtrat geändert oder ergänzt werden. 
Das ist bei einem Gutachten nicht möglich. 
Gutachten (Sonderuntersuchungen in gutachterlicher Form) werden für besondere 
Fachthemen erstellt. Das erfolgte z.B. für den naturschutzrechtlichen Eingriff in ein 
pauschalgeschütztes Biotop. 

Die vorgetragenen Belange werden durch die Darlegung entkräftet.  

Zu Rand 3, Tenor des Schreibens: 
Die Schreiben der Bürger und Bürgerinnen hätten dem Planungsbüro anonymisiert zur 
Stellungnahme übergeben werden müssen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Kenntnisnahme der Adressen durch die Verwaltung oder eines beauftragten 
Dritten (z.B. einem Planungsbüro) ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe 
erforderlich (Bauleitplanverfahren). Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO sowie das anzuwendende Fachgesetz (BauGB).Die Kenntnisnahme der 

Adressen dient der Ermittlung der öffentlichen und privaten Belange, für Rückfragen, 
zur Klarstellung und für die Mitteilung von Ergebnissen.  
Das beauftragte Planungsbüro wurde von der Verwaltung aufgefordert, die 
Adressdaten nach den Regeln des Datenschutzes zu behandeln (z.B. keine unbefugte 
Weitergabe, sichere Aufbewahrung, Löschung nach Zweckerfüllung, etc.). 

Die Weitergabe der Adressdaten an das Planungsbüro ist auf der Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 Buchst. e DSGVO sowie des anzuwendende Fachgesetz (BauGB) zulässig und 
erforderlich. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Bei der Errichtung des Hospizes geht es um rein wirtschaftliche Belange. Zwei 
ortsansässige geplante Gesellschafter werden vom zukünftigen Gesellschaftervertrag 
ausgeschlossen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Betreiberin des Hospizes ist die Hospiz Rhein-Lahn gGmbH. Es handelt sich, nach 
deutschem Steuerrecht, um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Erträge 
für gemeinnützige Zwecke verwendet werden müssen.  
Wer deren jetzige und zukünftige Gesellschafter sind ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Die Verkehrsbelastung „Am Sauerborn“ ist zu hoch (Transferverkehr Lahntechnik, 
Fitnessstudio, Stiftung Scheuern). Der Weg sollte ursprünglich am Kindergarten 
enden. Begegnungsfall mit größeren Fahrzeugen ist sehr häufig. Private Flächen 
müssen zum Ausweichen genutzt werden.  
Auf das Hospiz und die Erweiterungsfläche für die Kindertagesstätte sollte verzichtet 
werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die mittlere Verkehrsstärke „Am Sauerborn“ beträgt tagsüber ca. 36 Kfz/Std. . Die vom 4

Hospiz verursachte Verkehrsstärke beträgt im Mittel ca. 5 Kfz/Std. tagsüber. Durch das 
Hospiz erhöht sich die Verkehrsstärke im Mittel auf den Wert von ca. 41 Kfz/ Std. 
tagsüber. Durch die relativ geringe Zunahme der Verkehrsstärke entsteht kein 
wesentlicher Einfluss auf die Lärmimmission, die Luftverunreinigungen und die 
Verkehrssicherheit. 
Auch nach Errichtung des Hospizes könnte die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“, im 
Bereich Kindertagesstätte/Hospiz, enden.  
Die Nutzung von privaten Flächen bei Begegnungsverkehr kann durch die Errichtung 
von Ausweichstellen vermieden werden. Dazu ist die Verkaufsbereitschaft von einigen 
Grundstückseigentümern erforderlich (Gartengrundstücke, Grundstücksstreifen von 

 Gezählter Verkehr ca. 604 Kfz/24 Std.-Umrechnung auf den stündlichen Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr), im Mittel, mit dem Faktor 0,06  (0,06 x 604 Kfz/24 Std.= 36 Kfz/Std. tagsüber)4
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Städtebauliche Stellungnahme

ca. 1 - 2 m). Ist diese Bereitschaft nicht vorhanden, können verkehrsregelnde 
Maßnahmen erfolgen. Für die Prüfung und Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrssituation hat die Stadt Nassau eine Verkehrsuntersuchung 
beauftragt. 
Die Reservefläche für die Erweiterung der Kindertagesstätte dient der Erhaltung ihrer 
Funktion, z.B. bei Änderung von gesetzlichen Vorgaben (Gruppengröße, Ausstattung, 
etc.). Durch diese Erweiterungsoption wird kein wesentlicher Einfluss auf die 
Verkehrsstärke erfolgen. 
Die vorgetragenen Belange werden zum Teil durch die Erstellung eines 
Verkehrskonzeptes berücksichtigt. Die vorgetragenen Belange gegen die Errichtung 
des Hospizes und die Erweiterung der Kindertagesstätte werden durch die 
Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 6 Tenor des Schreibens: 
Eingriffe in das FFH-Gebiet sind zu vermeiden. Untersuchungsergebnisse liegen noch 
nicht vor? Wer vergibt den Auftrag an einen unabhängigen Gutachter? 
Ist der Eingriff für 8 - 9 Betten gerechtfertigt (Versiegelung ca. 1.600 m2)? Dazu noch 
1.200 m2 für die Erweiterung der Kindertagesstätte. Das sind insgesamt 2.800 m2. 
Eine geeignete Ausgleichsfläche muss gefunden werden, wo soll diese Fläche 
entstehen? Es handelt sich um einen gravierenden Eingriff in die Natur und den 
Erholungsraum der Bürger. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer Abwägung erforderlich sind 
und ausgeglichen werden können. Die erforderlichen Untersuchungen erfolgen vom 
Büro für Landschafts- und Freiraumplanung Dipl.-Ing. Erhard Wilhelm. Es wird vom 
Büro für Umweltplanung, Dipl. Biol. Sabine Graumann-Schlicht, Dr. Jürgen Winkler, bei 
der floristischen und pflanzensoziologischen Kartierung unterstützt. 
Auf der Grundlage des städtebaulichen Vertrages muss der Vorhabenträger die 
Leistung beauftragen. Die Leistung muss in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde erbracht werden. 
Die Unterlagen, die den Eingriff darlegen, wurden als Anlage 2 - 4 den offengelegten 
Planungsunterlagen beigefügt. Der Ausgleich erfolgt nach § 1a Abs. 3 BauGB durch 
eine vertragliche Vereinbarung nach § 11 BauGB mit dem Vorhabenträger. Zum 
Ausgleich dient die Umwandlung einer zur Zeit intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Fläche in Grünland. Ein Nutzungsvertrag mit dem Eigentümer ist in Vorbereitung. 

Die Ausstattung und die Größe eines Hospizes ist in Empfehlungen und 
Förderrichtlinien geregelt. Die Errichtung des Hospizes dient den sozialen Belangen 
der Bevölkerung (Gemeinbedarf). Die Entscheidung erfolgt durch Abwägung der 
Belange des Naturschutzes mit den sozialen Belangen der Bevölkerung. Im Einzelfall 
„Hospiz am Sauerborn“ wurde den sozialen Belangen der Bevölkerung der Vorrang 
eingeräumt, auch weil ein naturschutzrechtlicher Ausgleich erfolgen kann.  
Die ermittelte Grundfläche (einschl. Stellplätze und Zuwegung) beträgt insgesamt ca. 
1.600 m2. Auf der geplanten Reservefläche für die  Kindertagesstätte kann ein 
Baukörper mit max. ca. 250 m2 Grundfläche errichtet werden. Der nichtbebaute 

Talraum hat eine Größe von ca. 120.000 m2. Davon werden ca. 1,5% durch Bebauung 
und Versiegelung beeinflusst. Die Erholungseignung des Talraums wird durch die 
Errichtung des Hospizes und die mögliche Erweiterung des Kindertagesstätte nicht 
wesentlich gestört. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 7 Tenor des Schreibens: 
Die Katastrophe an der Ahr wird thematisiert. Es wird auf ein Hochwasser im Talraum 
vor 20 Jahren hingewiesen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Beim Hochwasser im Ahrtal handelte es sich um ein Hochwasserereignis das 
statistisch nur einmal in mehreren Jahrhunderten vorkommt. Die Situation des 
Mühlbachtals ist mit der Situation des Ahrtals nicht vergleichbar.  

Das Hochwasser im Talraum von Bergnassau-Scheuern vor ca. 20 Jahren wurde auch 
vom alten Mühlgraben, der auf der Höhe von der Taunusstraße abzweigt, beeinflusst 
(Quelle: Rhein-Zeitung, 30.05.2016). Das Wehr wurde zurückgebaut. Das 
Gefährdungspotential durch den Mühlgraben wurde verringert. 
Das geplante Hospiz befindet sich, im Gegensatz von Teilen der Ortslage, außerhalb 
des rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes des Mühlbachs (ÜSG) und 
außerhalb seines 40 m Bereichs (wasserrechtliche Beteiligungspflicht). 
Für die rechtliche Festlegung des ÜSG wurde keine hydraulische Berechnung 
durchgeführt. Bedingt durch den Klimawandel ist es bei Starkregenereignissen nicht 
ausgeschlossen, dass Teile des Talraums überflutet werden können. Aus diesem 
Grund werden Maßnahmen zur Hochwasservorsorge (Eigenvorsorge) ermittelt und bei 
der Entwurfsplanung des Hospizes berücksichtigt (z.B. Sockelhöhe, Staffelgeschoss 
für empfindliche Infrastruktur, Schutz von Personen, etc.). 
Die vorgetragenen Belange werden durch die Erstellung eines Vorsorgekonzeptes 
zum Teil berücksichtigt. Die weiteren Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 8 Tenor des Schreibens: 
Ein Konflikt zwischen Hospiz und Kindertagesstätte wird gesehen. Die zitierte Quelle 
wird als Grundlage der Argumentation als ungeeignet bezeichnet. Interessant ist die 
Meinung der Eltern und der Angestellten der Kindertagesstätte. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der in der Begründung zitierte Text zum Thema „Sterben, Tod und Trauer machen vor den 
Toren eines Kindergartens nicht halt.“ steht im Zusammenhang mit der Aufgabe eines 
Hospizes. Das Zitat ist folgerichtig.  
Mit dem Träger der Kindertagesstätte, den angestellten Fachpersonen und der 
Elternschaft wurden im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem 
Thema geführt. In einer Elternausschusssitzung erfolgte eine offene und positive 
Äußerung zum Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 9 Tenor des Schreibens: 
Warum wird einer Privatgesellschaft eine Baugenehmigung erteilt, wenn in der 
Vergangenheit Bauvoranfragen von Bürgern abgelehnt wurden? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Baumaßnahmen sind nur zulässig soweit sie die Regeln des BauGB einhalten. 
Innerhalb der bebauten Ortslage sind Vorhaben ohne Bebauungsplan zulässig, wenn 
sie sich in die Eigenart der Umgebung einfügen (§ 34 BauGB). Im Aussenbereich 
(außerhalb der bebauten Ortslage, ohne Bebauungsplan, sind Vorhaben nur zulässig, 
wenn sie privilegiert sind (z.B. wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen). 
Das ist in § 35 BauGB geregelt. Wohngebäude, Gartenhäuser, Geräteschuppen, etc. 
sind in der Regel nicht privilegiert und deshalb im Aussenbereich nicht zulässig. Darin 
liegen voraussichtlich die Gründe, weshalb die privaten Vorhaben nicht zugelassen 
wurden.  
Für jede Fläche in der Gemeinde kann der Stadtrat die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beschließen. Den Impuls dafür kann jede Person, innerhalb und 
ausserhalb von politischen Gremien geben. Beim Hospiz war es ein gemeinnütziger 
Vorhabenträger. Das Hospiz erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe. Ein 
Alternativstandort steht nicht zur Verfügung (Verfahrensstand 2022). Für eine 
Wohnbebauung wurden in der Stadt, an anderer Stelle, Grundstücke erschlossen (z.B. 
das Baugebiet „Schlossberg“). 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 9 Tenor des Schreibens: 
Es ist zu klären, ob die erforderlichen Grundstücke erworben werden können.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Grundstücke können erworben werden. Die Kaufverträge sind in Vorbereitung. 

Zu Rand 11 Tenor des Schreibens: 
Alternativstandorte sind auch in der Kernstadt Nassau vorhanden, z.B. das ehemalige 
Marienkrankenhaus. 

Städtebauliche Stellungnahme 
In der Begründung des Bebauungsplans, Ziff. 3.1 - 3.3 wird die Standortfindung 
erläutert und die Wahl des Standortes „Am Sauerborn“ begründet. 
Die Betriebskonzepte des „KS medical center“ (ehemals Marienkrankenhaus) und des 
geplanten Hospizes konnten nicht in Einklang gebracht werden.  
Die unbebauten Teilfläche des ehemaligen Marienkrankenhauses wurde wegen ihrer 
Größe, der Topographie und dem erforderlichen Immissionsschutz bei der 
Standortentscheidung als „nachrangig“ eingestuft. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 11 Tenor des Schreibens: 
Eine Beantwortung des Schreibens wird erwartet.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Ergebnis der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB wird nach dem 
Satzungsbeschluss, durch Anschreiben, mitgeteilt.  
Der vorgetragene Belang wird berücksichtigt. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Es wird angenommen, dass die Aufstellung des Bebauungsplans mehrere Jahre 
dauert. Es wird angenommen, dass das nur zu einem vorläufigen Rechtsstatus führt. 
Darauf würde in der Begründung hingewiesen. Die Kita sei in einer rechtlichen 
Grauzone errichtet worden. Für die Kita-Erweiterung gilt das auch. 

Städtebauliche Stellungnahme 
In der Begründung Ziff. 1.2 wird die planungsrechtliche Situation erläutert. Durch den 
Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau müssen die 
Flächennutzungspläne zusammengeführt und fortgeschrieben werden. Das dafür 
erforderliche Verfahren wird voraussichtlich mehrere Jahre dauern. Aus diesem Grund 
wird ein „vorzeitiger Bebauungsplan“ (§ 8 Abs. 4 BauGB) aufgestellt, der nachträglich 
in die Darstellungen des Flächennutzungsplans übernommen wird. 
Der Bebauungsplan kann voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2022 als Satzung 
beschlossen werden (Rechtskraft bis Ende 2022 / Anfang 2023). Der Rechtsstatus des 
Bebauungsplans ist endgültig (nach der Genehmigung und Veröffentlichung). 

Die Errichtung der Kindertagesstätte erfolgte auf der Grundlage des § 34 BauGB. 
Vorhaben im Arrondierungsbereich der Ortslage sind zulässig, wenn sie sich ins Orts- 
und Landschaftsbild einfügen. Die Erweiterung der Kindertagesstätte wird durch den 
Bebauungsplan „Hospiz am Sauerborn“ planungsrechtlich geregelt. Mit Rechtskraft 
des Bebauungsplans ist auch die Erweiterung zulässig. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die Ablehnung des Standortes „Marienkrankenhaus“ sei aus kommerziellen Gründen 
erfolgt, wegen erhöhter Betriebs- und Personalkosten. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Integration des Hospizes in die Bestandsgebäude des ehemaligen 
Marienkrankenhaus scheiterte u.a. an den Betriebskonzepten. 
Die Standorteignung der Freifläche im Einmündungsbereich des Neuzebachweges in 
die B 260, wird durch die beengte Grundstückssituation, das relativ steile Gelände, 
das geringe Freiflächenangebot und die sehr hohe Lärmimmission beeinflusst. 
Diese topographischen Bedingungen haben eine aufwendige Bauweise zur Folge, die 
auch zu erhöhten Bau-, Betriebs- und Personalkosten führen. Der Standort wurde 
deshalb bei der Standortentscheidung als „nachrangig“ eingestuft. 
Die Behandlung und Unterbringung in einem Hospiz werden nur zu 90% von den 
Kranken- und Versorgungskassen getragen. Der Aufenthalt ist für die betroffenen 
Personen kostenlos. 10% der Kosten müssen durch Spenden finanziert werden. Die 
Bau-, Betriebs- und Personalkosten haben auch indirekten Einfluss auf das 
erforderliche Spendenvolumen. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Beim Standort Dienethal sei eine Mehrgeschossigkeit vorgesehen gewesen, die bei 
den Standorten „Freifläche Marienkrankenhaus“ und „Ehemalige Kita an der Freiherr-
vom-Stein-Schule“ abgelehnt wird. Die Nähe zur Grundschule sei als bedenklich 
bezeichnet worden. Gleichzeitig wird das Hospiz in Nähe der Kita „Am Sauerborn“ 
geplant. Die Nutzungsoption des Grundstückes der „Ehemaligen Kita an der Freiherr-
vom-Stein-Schule“ für die Erweiterung der Grundschule wird nicht für erforderlich 
erachtet (z.B. rückläufige Geburtenrate). 

Städtebauliche Stellungnahme 
Ein wesentlicher Ausschlussgrund für den Standort Dienethal war die 
Grundstücksgröße. Die erforderlichen Funktionsflächen mussten auf drei 
Geschossebenen verteilt werden (Personal und Versorgung im UG, Patientenzimmer 
u. Empfang im EG, Aufenthalt und Speiseraum im OG). Das Flächenangebot für die 
Andienung und die Stellplätze war nicht ausreichend. Der Standort „Ehemalige Kita an 
der Freiherr-vom-Stein-Schule“ wurde nicht wegen der Nähe zur Grundschule als 
„nachrangig“ eingestuft. Der Standort kann nur über die Schulbushaltestelle bzw. über 
den Pkw-Stellplatz hinter dem Schulgebäude erschlossen werden. Das kann im 
Schulbetrieb zu Konflikten führen. Die Sicherung einer Flächenreserve für die Freiherr-
vom-Stein-Schule ist diskussionsfähig. Für die Größe einer Grundschule ist nicht nur 
die Geburtenrate maßgebend. Es geht im wesentlichen um die Qualität der Ausbildung 
und Betreuung von Kindern. Normvorgaben aus Politik und Gesellschaft können sich 
auf den Flächenbedarf auswirken, z.B. auf: die Anzahl von Kindern in einer Klasse, die 
Anzahl der Klassenräume, die Räume für die Ganztagsbetreuung (Mensa), die 
Medienausstattung, das Freiflächenangebot für Aufenthalt, Sport und Spiel, etc.. 
Auch die in den letzten Jahren eingetretene Migration beeinflusst den Bedarf. 
Darin liegen die Gründe, weshalb der Standort für die Errichtung des Hospizes als 
„nachrangig“ eingestuft wurde. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Unsachlich sei die Behauptung, dass Nassau durch das Hospiz wieder an die Tradition 
der „Betreuung und Pflege“ anknüpfen könnte.  
Warum wurde der Standtort Dienethal in Erwägung gezogen, wenn die Standorte 
Seelbach und Winden wegen der Dezentralität abgelehnt werden? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Jede Infrastruktureinrichtung im Bereich „Betreuung und Pflege“ (klein oder groß) trägt 
zur Erhaltung und Entwicklung der Stadt Nassau bei. 
Dienethal liegt von Nassau 2 km entfernt, Winden 6 km, Seelbach 10 km. 
Das Grundstück in Dienethal wurde dem Hospizverein angeboten. Nach einer langen 
vergeblichen Suche bestand die Hoffnung, das Hospiz in einem relativ kurzen 

Zeitraum errichten zu können. Im Planungsverlauf wurde erkannt, dass die Größe des 
Grundstücks und seine Lage im Siedlungsgefüge für den Betrieb des Hospizes 
ungünstig ist. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Es wird als grenzwertig bezeichnet, das ein Bauherr bzw. sein Planverfasser das 
Vorhaben in den städtischen Gremien vorstellt. Andere Bauherren dürfen das auch 
nicht. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Vorhabenträger wurde verpflichtet, sein Vorhaben mit der Stadt abzustimmen und 
alle zur Aufstellung des Bebauungsplans erforderlichen Leistungen zu erbringen (§ 12 
BauGB). Das gilt auch für die Teilnahme an Sitzungen der städtischen Gremien, soweit 
er dazu aufgefordert wird („Rede und Antwort stehen“). 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 6 Tenor des Schreibens: 
Die vorhandene Verkehrssituation, mit der Verkehrslenkung über den Wirtschaftsweg, 
wird als unverständlich bezeichnet. Unabhängig von der geringen Verkehrszunahme 
ist auf Teilstrecken ein Begegnungsverkehr nicht möglich. Das Ausweichen auf private 
Flächen wird als Hausfriedensbruch betrachtet. Das erhebliche Konfliktpotential 
gefährdet Bürger und Wanderer. Eine Ertüchtigung der Straße bedeutet 
Anliegerkosten. Das subjektive Wohlbefinden der Anlieger gilt es zu berücksichtigen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die beschriebenen Verkehrsabläufe haben sich seit Jahrzehnten so entwickelt. Sie 
werden von der zuständigen Verkehrsbehörde und von Teilen der Einwohnerschaft 
(z.B. durch Benutzung des Wirtschaftsweges) toleriert. Das liegt voraussichtlich auch 
daran, dass die Verkehrsstärke und das Verkehrsverhalten bisher zu keinem 
unlösbaren Konflikt bzw. Unfallschwerpunkt geführt haben. Die Bestandssituation wird 
durch die, vom Hospiz verursachte, relativ geringe Verkehrszunahme, nicht wesentlich 
beeinflusst.   5

Die Stadt Nassau hat eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. Es wird geprüft, ob z.B. 
die unrechtmäßige Nutzung privater Flächen durch den Bau von Ausweichstellen und/
oder verkehrsregelnde Maßnahmen verhindert werden kann. Bei einigen Maßnahmen 
ist voraussichtlich die Mitwirkungsbereitschaft der Anlieger erforderlich. 
Die Lastenverteilung bei der Herstellung und dem Ausbau von Erschließungsanlagen 
regelt sich nach den betreffenden Satzungen. 
Das subjektive Wohlbefinden der Anlieger „Am Sauerborn“ zu fördern bzw. zu erhalten, 
ist ein Belang, der bei der Abwägung durch den Stadtrat berücksichtigt wird. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

 Gezählter Verkehr „Am Sauerborn“ ca. 604 Kfz/24 Std.-Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) Umrechnung mit Faktor 0,06  (0,06 x 604 Kfz/24 Std.=36 Kfz/Std. tagsüber). Zunahme durch  5

„Hospiz“ 5 Kfz/Std. auf 41 Kfz/Std. tagsüber.
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Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 7 Tenor des Schreibens: 
Zitat aus dem Schreiben:„Abschließend bleibt festzuhalten, dass im Rahmen der 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit das Wohl der Anlieger der betroffenen Straße mit 
dem Wohl von 9 Palliativpatienten abzuwägen gilt.“ 

Städtebauliche Stellungnahme 
Nach § 1 Abs. 7 BauGB müssen bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen 
und privaten Belange gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden.  
Das „Wohl der Anlieger“ ist nicht nur mit dem Wohl von „9 Palliativpatienten“ sondern 
mit dem Wohl einer Vielzahl von betreuten Personen abzuwägen.  
Darüber, welches Gewicht und welchen Rang diese Aspekte bei der Abwägung 
einnehmen, entscheidet der Stadtrat. 

Zu Rand 8 Tenor des Schreibens: 
Die Festlegung von Hochwasserschutzgebieten sei Aufgabe der 
Kommunalverwaltungen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Nach § 88 Abs. 1 LWG wird für ein Gewässer II. Ordnung (Mühlbach), von der Oberen 
Wasserbehörde, das Überschwemmungsgebiet (ÜSG) durch Rechtsverordnung 
festgestellt. 
Die Stadt Nassau bzw. die Verbandsgemeindeverwaltung ist nicht zuständig.  

Zu Rand 9 Tenor des Schreibens: 
Der Eingriff in das pauschalgeschützte Biotop belastet die Lebensbedingungen der 
zukünftigen Generationen. Es wird vorgetragen, dass für das Hospiz 1.600m2 
wertvolle Biotopfläche versiegelt wird , und weiter 7.500 m2 weichen müssen. 
Der Verlust der Artenvielfalt kann an anderer Stelle nicht wieder hergestellt werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch das Hospiz erfolgt eine Versiegelung von ca. 1.600 m2 (Gebäude und 
Zuwegungen). Bei den genannten „weiteren 7.500 m2“ sind ca. zwei Drittel 
Ausgleichsfläche am Bachufer und unbeeinflusste Grundstücksfläche (Wiese).  
Alle geplanten Maßnahmen wurden in die ökologische Bilanz einbezogen (s. Anlage 2 
- 4 der offengelegten Planungsunterlagen). Bei der Bilanzierung werden auch die 
Lebensbedingungen zukünftiger Generationen berücksichtigt. Der Ausgleich erfolgt auf 
einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche. Die Nachhaltigkeit der 
Ausgleichsmaßnahmen wird durch vertragliche Vereinbarungen sichergestellt.  
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 10 Tenor des Schreibens: 
Es wird darauf hingewiesen, dass für das geplante Hospiz kein 
Hochwasserschutzkonzept entwickelt wurde. In diesem Zusammenhang wird § 78 
Abs. 2 Nr. 3 WHG genannt. Bevor der Bebauungsplan aufgestellt wird, muss ein 
hydrologisches Gutachten erstellt werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
§ 78 WHG befasst sich mit den baulichen Schutzvorschriften für festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete. In diesen Gebieten ist nach § 78 Abs. 2, Nr. 3 WHG 
ausnahmsweise eine Bebauung zulässig, wenn eine „Gefährdung von Leben oder 
Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu erwarten sind.“ Das geplante 
Hospiz befindet sich außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes. Das 
Bauvorhaben ist hochwasserrechtlich zulässig. Die Hochwasservorsorge nach § 78 
WHG trifft deshalb nicht zu. Unabhängig davon, wird vom Vorhabenträger, aus 
Gründen der Eigenvorsorge, ein Vorsorgekonzept aufgestellt. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 11 Tenor des Schreibens: 
Einer Versiegelung von Flächen kann man nicht durch Ausgleichsflächen begegnen. 
Der Status-quo bei der Versiegelung soll erhalten bleiben. Der Hospizverein hätte eine 
bestehende Immobilie nutzen können. Die dauerhafte Zerstörung schützenswerter 
Flächen erfolgt aus kommerziellen Gründen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Jedes Vorhaben verursacht, mehr oder weniger, einen Eingriff in den Naturhaushalt. 
Wie der Ausgleich erfolgt, ist gesetzlich geregelt. Maßgebend ist das Wirkungsgefüge 
des Ökosystems in seiner Gesamtheit. Dabei erfolgt keine „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn“ Betrachtung. Auch z.B. durch die Erhöhung der Verdunstungs- oder 
Versickerungsleistung einer Bestandsfläche kann eine Versiegelung ausgeglichen 
werden. Für das Hospiz wird eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche 
ökologisch aufgewertet. Dabei werden in Form einer Bilanzierung alle Umweltfaktoren 
des Eingriffs beachtet. Die Nutzung von Bestandsimmobilien ist eine Möglichkeit, die 
Zunahme der Versiegelung zu verringern. Aber nicht jede verfügbare 
Bestandsimmobilie lässt sich für den beabsichtigten Zweck nutzen bzw. umbauen.

Das Hospiz verfolgt keine kommerziellen Ziele. Der Betreiber ist die Hospiz Rhein-
Lahn gGmbH. Eine gGmbH ist nach deutschen Steuerrecht eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, deren Erträge für gemeinnützige Zwecke verwendet werden 
müssen. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 12 Tenor des Schreibens: 
Es wird auf das Thema Kaltluft hingewiesen. Es wird befürchtet, dass durch die 
Errichtung des Hospizes eine Wechselwirkung mit dem Klima und der Vegetation 
entsteht, die das Wohlbefinden der Bewohner beeinträchtigt. Es wird ein 
Klimagutachten gefordert. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Im Umweltbericht, in Ziff. 3.2.4 „Klima“ und Vegetation“, ist folgende Wertung 
enthalten: „Der Talraum des Mühlbachs fungiert als Luftleitbahn bzw. Luftaus-
tauschbahn, in Richtung des Siedlungsgebiets von Scheuern. Durch den geplanten 
Neubau eines eingeschossigen Gebäudes, welches den Talboden nicht quer abriegelt, 
sind keine relevanten nachteiligen Auswirkungen auf den Luftabfluss zu erwarten.“  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Städtebauliche Stellungnahme

Durch die Errichtung des Hospizes werden, wie bei jedem Gebäude (z.B. auch bei 
Einfamilienhäusern) mikroklimatische Auswirkungen in der unmittelbaren Umgebung 
entstehen. Diese Auswirkungen (Erwärmung an der Fassade, Verschattungen im 
Tagesverlauf, etc.) sind jedoch, bereits wenige Meter vom Gebäude entfernt, nicht 
mehr spürbar. Das nächstgelegene Wohngebäude befindet sich in ca. 100 m 
Entfernung. Die klimatischen Verhältnisse für die Bewohner der Ortslage Scheuern 
werden vom Vorhaben nicht wesentlich beeinträchtigt. Ein Anfangsverdacht auf 
wesentliche klimatische Veränderungen besteht nicht. Ein Klimagutachten wird nicht 
für erforderlich erachtet. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 13 Tenor des Schreibens: 
Die Viehtrifft ist ein Naherholungsgebiet. Die Zufriedenheit der Bürger ist das 
immaterielle Vermögen der Kommune. Das Wohl von 9 Palleativpatienten steht nicht 
über dem Wohl der mehreren hundert Einwohner von Scheuern. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Spazierengehen und der „Naturgenuss“ in der Talaue und den angrenzenden 
Waldflächen wird durch die Errichtung des Hospizes nicht wesentlich eingeschränkt. 
Das gilt auch für die Freizeitnutzung der Gärten und die Nutzung von Grundstücken 
als Lagerplatz. Der unbebaute Talraum hat eine Größe von ca. 120.000 m2. Das 
geplante Hospizgebäude hat zum Vergleich eine Grundfläche von ca. 1.000 m2 
(0,8%). Das Hospiz verursacht keine Freizeitgeräusche, wie z.B. Holzsägen und 
Partylärm. Es befindet sich direkt am befahrbaren Wirtschaftsweg. Für die 
Naherholung ist dieser Bereich weniger bedeutsam als die Flächen in der Talmitte. 
Zum vorgetragenen Belang „Wohl der mehrerer hundert Einwohner“ s. Stellungnahme 
zu Rand 7 
Die vorgetragenen Belange zur Naherholung sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 14 Tenor des Schreibens: 
Das ein Hospiz errichtet werden soll und gleichzeitig private Vorhaben nicht 
zugelassen werden, widerspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz von Art. 3 GG. 
Unpassend sei der Hinweis, dass für betroffene Bürger Baugebiete von der Stadt 
ausgewiesen wurden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt, soweit er nicht durch Inhalt und Schranken 
durch Gesetze geregelt ist. Für das Bauen erfolgt das mit dem Baugesetzbuch 
(BauGB). Innerhalb der bebauten Ortslage sind Vorhaben ohne Bebauungsplan 
zulässig, wenn sie sich in die Eigenart der Umgebung einfügen (§ 34 BauGB). 
Im Aussenbereich (außerhalb der bebauten Ortslage) sind nach § 35 BauGB 
Vorhaben nur zulässig, wenn sie privilegiert sind (z.B. wenn sie einem landwirtschaftl. 
Betrieb dienen). Wohngebäude, private Anlagen wie Geräteschuppen und Lageplätze 
sind in der Regel nicht privilegiert und deshalb im Aussenbereich nicht zulässig. Es ist 
davon auszugehen, dass die von den Bürgern beabsichtigten Vorhaben den Regeln 
der § 34 und § 35 BauGB nicht entsprochen haben. 

Für jede Fläche in der Gemeinde kann der Stadtrat die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beschließen. Den Impuls dafür kann jede Person, innerhalb und 
ausserhalb von politischen Gremien geben. Beim Hospiz war es ein gemeinnütziger 
Vorhabenträger. Das Hospiz erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe. Ein 
Alternativstandort steht nicht zur Verfügung (Verfahrensstand 2022). Für eine 
Wohnbebauung wurden in der Stadt, an anderer Stelle, Grundstücke erschlossen (z.B. 
das Baugebiet „Schlossberg“). Für den zukünftigen Bedarf kann die Planungsoption 
„Hirtenberg / Auf der Sanshell“ geprüft werden. Es ist gerechtfertigt, im Rahmen einer 
Abwägungsentscheidung, auf diese Optionen hinzuweisen.  

Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 15 Tenor des Schreibens: 
Die im gesamten Schreiben vorgetragenen Aspekte werden zusammengefasst.  

1. Weitergabe von Daten an Dritte im Rahmen des Planungsauftrages. 
2. Forderung eines Klimagutachtens. 
3. Forderung nach einem hydrologischen Gutachten. 
4. Neubewertung des Hochwasserrisikos. 
5. Verhältnismäßigkeit von „Wohl der Anlieger“ und „Wohl der Palliativpatienten“. 
6. Keine weitere Bebauung in der Viehtrifft, auch keine Erweiterung der Kita. 

Städtebauliche Stellungnahme 
zu 1 

Die Weitergabe von Daten an Dritte zur Bearbeitung von Bebauungsplänen ist nach 
Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO sowie dem anzuwendenden Fachgesetz (BauGB) 
zulässig.

zu 2 

Ein Klimagutachten ist auf der Grundlage der zu Rand 10 erfolgten Darlegung und 
Begründung nicht erforderlich (keine erheblichen Auswirkungen durch das Vorhaben).

zu 3 u. 4 

Das Vorhaben ist wasserrechtlich zulässig. Die Bestandssituation wird vom Vorhaben 
nicht wesentlich beeinflusst. Die hydrologischen Belange des Talraums und das 
Hochwasserrisiko wird im Hochwasserschutzkonzept der Verbandsgemeinde 
behandelt. Der Vorhabenträger wird in Eigenvorsorge ein Vorsorgekonzept erarbeiten.

Zu 5 

In Rand 7 wurden Aspekte für die Abwägung der Verhältnismäßigkeit von „Wohl der 
Anlieger“ und „Wohl der Palliativpatienten“, für den Stadtrat, dargelegt.

zu 6 

Darüber, ob Baumaßnahmen zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung in der 
„Viehtrifft“ erforderlich sind, entscheidet der Stadtrat.


Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 03.03.2022, von Daniela Zins 






Zu Rand 1 u.2 Tenor des Schreibens: 
Der Standort neben der Kita sei falsch gewählt. Im Sterben liegende Menschen 
werden durch Lärm der Kinder gestört. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Mit dem Träger der Kindertagesstätte, den angestellten Fachpersonen und der 
Elternschaft wurden im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem 
Thema geführt. In einer Elternausschusssitzung erfolgte eine offene und positive 
Äußerung zum Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte. 
Der Lärm spielender Kinder ist in den Innenräumen nicht wahrnehmbar. Im 
Aussenbereich kann er einen positiven therapeutischen Effekt besitzen. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die im Flächennutzungsplan bezeichnete „naturbestimmte Fläche“ soll für die 
Naherholung erhalten bleiben. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Funktion des Talraumes als Naherholungsfläche (ca. 120.000 m2) wird durch das 
geplante eingeschossige Hospizgebäude (Grundfläche ca. 1.000 m2) um ca. 0,8 % 
verringert. Das geplante Hospiz befindet sich auf einer Fläche direkt am befahrbaren 
Wirtschaftsweg. Sie ist für die Naherholung weniger bedeutsam als die Flächen in der 
Talmitte. Das Spazierengehen und der „Naturgenuss“ in der Talaue und den 
angrenzenden Waldflächen wird durch die Errichtung des Hospizes nicht wesentlich 
eingeschränkt.

Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Die Verkehrsbelastung ist zu hoch. Die Zuwegung ist zu eng und in einem schlechten 
Zustand. Der Wirtschaftsweg sollte hinter der Kita geschlossen werden. Die 
Umsetzung eines Verkehrskonzeptes wird gefordert. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die mittlere Verkehrsstärke „Am Sauerborn“ beträgt tagsüber ca. 36 Kfz/Std. . Die vom 6

Hospiz verursachte Verkehrsstärke erhöht sich im Mittel um ca. 5 Kfz/Std. auf den 
Wert von ca. 41 Kfz/ Std. tagsüber. Durch die relativ geringe Zunahme der 
Verkehrsstärke entsteht kein wesentlicher Einfluss auf die Lärmimmission, die 
Luftverunreinigungen und die Verkehrssicherheit. Der Begegnungsverkehr von 
Fussgängern, Radfahrern und Pkw mit Bussen und Lkw’s erfordert besondere 
Rücksichtnahme. Konflikte können durch Ausweichstellen gelöst werden. Dazu ist die 
Verkaufsbereitschaft von einigen Grundstückseigentümern erforderlich. Ist diese 
Bereitschaft nicht vorhanden, können verkehrsregelnde Maßnahmen erfolgen. Auch 
nach Errichtung des Hospizes könnte die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ (Viehtrifft), 
im Bereich Kindertagesstätte / Hospiz, geschlossen werden (Durchfahrtsverbot).  
Zur Verbesserung der Verkehrssituation hat die Stadt Nassau eine 
Verkehrsuntersuchung beauftragt. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Es soll eine Alternative in erschlossenen Gebieten und leerstehenden Gebäuden/ 
Objekten gesucht werden. Die Bodenversiegelung ist zu vermeiden. 
Umwelt und Nachhaltigkeit geht alle etwas an. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Verringerung der Versiegelung bzw. der Verzicht auf neue Versiegelung ist 
erstrebenswert. Die Nutzung von Bestandsimmobilien ist dafür eine Möglichkeit. Aber 
nicht jede verfügbare Bestandsimmobilie lässt sich für den beabsichtigten Zweck 
nutzen bzw. umbauen. Eine Immobilie, die für den Umbau geeignet ist, wurde nicht 
gefunden. Der von der Versiegelung verursachte Eingriff wird gemäß der 
naturschutzrechtlichen Vorschriften ausgeglichen. Zum Ausgleich geeignet ist die 
Umwandlung einer zur Zeit intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche in Grünland. 
Eine geeignete Fläche wurde in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde gefunden. 
Ein Nutzungsvertrag mit dem Eigentümer ist in Vorbereitung. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 6 Tenor des Schreibens: 
Aufgrund des Windeinfalls darf seit Jahrzehnten im Gebiet nicht gebaut werden. Wenn 
das für alle Bürger gilt, kann es für das Hospiz keine Ausnahme geben. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hospizgebäude wird parallel zum Talhangverlauf ausgerichtet. Für den Luftabfluss 
entsteht dadurch keine relevante Staufläche. Wesentliche nachteilige Auswirkungen 
werden nicht eintreten.  
Für den Hospizstandort „Am Sauerborn“ wurde in Nassau keine geeignete Alternative 
gefunden. Für die Errichtung von Wohngebäuden sind Standortalternativen 
vorhanden. Darin ist u.a. die Ausnahme begründet. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 7 Tenor des Schreibens: 
Die Nähe zum Mühlbach ist im Zusammenhang mit Hochwasser und 
Überschwemmungen zu bedenken. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das geplante Hospiz befindet sich außerhalb des rechtlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes des Mühlbachs (ÜSG) und außerhalb seines 40 m 
Bereichs (wasserrechtliche Beteiligungspflicht). Aus wasserrechtlicher Sicht ist die 
Errichtung des Hospizes auf dem geplanten Standort zulässig.  
Für die rechtliche Festlegung des ÜSG wurde keine hydraulische Berechnung 
durchgeführt. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass unter Berücksichtigung des 
Klimawandels, bei Starkregenereignissen, die Grenzen des ÜSG überschritten 
werden. Aus diesem Grund lässt der Vorhabenträger Maßnahmen zur 
Hochwasservorsorge ermitteln (Eigenvorsorge), die bei der Entwurfsplanung des 
Hospizes berücksichtigt werden (z.B. Sockelhöhe, Staffelgeschoss für empfindliche 
Infrastruktur, Schutz von Personen, etc.).  
Die vorgetragenen Belange werden durch die Erstellung eines Vorsorgekonzeptes 
berücksichtigt. 

 Gemessener Verkehr ca. 604 Kfz/24 Std.-Verkehrsstärke auf den stündlichen Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) erfolgt mit dem Faktor 0,06  (0,06 x 604 Kfz/24 Std.=36 Kfz/Std. tagsüber)6
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 10.03.2022, von Karin Anna Schrupp 




 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Es wurde alles unternommen, um eine Baugenehmigung durchzukämpfen. 
Es wird im Verfahren behauptet, dass eine Katastrophe wie im Ahrtal, im Mühlbachtal 
nicht passiert. Hochwasser bis in die Häuser kann auch in der Viehtrifft passieren. Eine 
Bebauung sollte aus diesen Gründen nicht erfolgen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Bebauungsplanverfahren schafft nur die Voraussetzung, dass für ein Vorhaben 
eine Baugenehmigung erteilt werden kann. Die Baugenehmigung wird erst im dafür 
vorgesehenen Bauantragsverfahren erteilt. 
Das Hochwasserereignis im Ahrtal beruht auf regionalen Besonderheiten, die so im 
Mühlbachtal nicht vorhanden sind. Das geplante Hospiz befindet sich außerhalb des 
rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes des Mühlbachs (ÜSG) und 
außerhalb seines 40 m Bereichs (wasserrechtliche Beteiligungspflicht). Aus 
wasserrechtlicher Sicht ist die Errichtung des Hospizes auf dem geplanten Standort 
zulässig. Für die rechtliche Festlegung des ÜSG wurde keine hydraulische 
Berechnung durchgeführt. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass unter 
Berücksichtigung des Klimawandels, bei Starkregenereignissen, die Grenzen des 
ÜSG überschritten werden. Aus diesem Grund lässt der Vorhabenträger Maßnahmen 
zur Hochwasservorsorge ermitteln (Eigenvorsorge), die bei der Entwurfsplanung des 
Hospizes berücksichtigt werden (z.B. Sockelhöhe, Staffelgeschoss für empfindliche 
Infrastruktur, Maßnahmen zum Schutz von Personen, etc.).  

Durch das Vorsorgekonzept (Eigenvorsorge) können die vorgetragenen Belange 
entkräftet werden. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die Umwandlung der Frischluftzone, des Wasserschutzgebietes, die Errichtung des 
Vorhabens ohne Straßenanbindung ist unverzeihlich. Hat der Bürger überhaupt noch 
ein Einspruchsrecht? Es gibt schon perfekt fertige Pläne. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Frischluftzufluss wird durch die Stellung des Baukörpers, parallel zum 
Talhangverlauf, nicht wesentlich gestört. Der Eingriff in die Natur und Landschaft wird 
nach den Regeln des Naturschutzrechtes ausgeglichen. Das geplante Hospiz und 
wesentliche Teile der Ortslage von Bergnassau-Scheuern liegen in der Schutzzone III 
des Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Schutzzone ist eine Bebauung mit Auflagen 
zulässig. Die Straßenanbindung erfolgt über die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“. Die 
mittlere Verkehrsstärke „Am Sauerborn“ beträgt tagsüber ca. 36 Kfz/Std. . Die vom 7

Hospiz verursachte Verkehrsstärke erhöht sich im Mittel um ca. 5 Kfz/Std. auf den 
Wert von ca. 41 Kfz/Std. tagsüber. Durch die relativ geringe Zunahme der 
Verkehrsstärke entsteht kein wesentlicher Einfluss auf die Lärmimmission, die 
Luftverunreinigungen und die Verkehrssicherheit. 
Jede Person hat im Bebauungsplanverfahren ein Beteiligungsrecht. Daraus ergibt sich 
auch ein Einspruchsrecht, aber kein Vetorecht (etwas zu verbieten, mit dem man nicht 
einverstanden ist). 
Es gibt noch keine „perfekten Pläne“ für das Hospizgebäude. Die veröffentlichten 
Konzeptvarianten sollen nur die möglichen Auswirkungen der Bebauungsplanung auf 
das Orts- und Landschaftsbild vermitteln. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Das Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte wird kritisch gesehen. Es 
werden seelische Auswirkungen befürchtet. Gefährdungen durch die 
Verkehrszunahme können entstehen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Mit dem Träger der Kindertagesstätte, den angestellten Fachpersonen und der 
Elternschaft wurden im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem 
Thema geführt. In einer Elternausschusssitzung erfolgte eine offene und positive 
Äußerung zum Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte. 
Die vom Hospiz verursachte Verkehrszunahme ist relativ gering (ca. 5 Kfz/Std.). 
Daraus entsteht kein wesentlicher Einfluss auf die Verkehrssicherheit im Bereich der 
Kindertagesstätte. Bei der Errichtung des Hospizes wird der Wirtschaftsweg, im 
betroffenen Abschnitt, in ähnlicher Weise wie an der Kindertagesstätte, umgestaltet 
(z.B. Maßnahmen zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit, Ausweichen im 
Begegnungsfall).  
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Schreiben vom 03.03.2022, von Sigrun Bestmann 

 

 Die Umrechnung der gemessenen Verkehrsstärke von 604 Kfz/ 24 Std. auf den stündlichen Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) erfolgt mit dem Faktor 0,06  (0,06 x 604 Kfz/24 Std.=36 Kfz/Std. tagsüber)7

 von 20 39

Anonymisiert



Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Es wird auf die Verkehrssituation hingewiesen. Befahrung mit Lkw und Bussen, 
Gefährdung von Fußgängern, Radfahrern. Die Sanierung des schlechten Zustand der 
Verkehrsfläche muss von den Anliegern getragen werden. Der Großteil des Verkehrs 
zur Erschließung des Hospizes wird über die Straße „Im Mühlbachtal“ laufen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der vom Hospiz zusätzlich verursachte Verkehr (ca. 5 Kfz/Std.) hat keinen 
wesentlichen Einfluss auf die Bestandssituation. Lkw und Busverkehr wird vom Hospiz 
nicht verursacht.  
Die vom Hospiz verursachten Neubaukosten der Erschließung muss der 
Vorhabenträger übernehmen. Die Unterhaltung und der Ausbau der bestehenden 
öffentlichen Verkehrsanlagen ist in Satzungen geregelt. Durch das Hospiz kann der 
Verteilungsschlüssel der Kosten für die Altanlieger günstiger werden. 
Die Straße „Im Mühlbachtal“ ist seit ca. 40 Jahren im Straßennutzungsplan der Stadt 
Nassau als „städtische Hauptverkehrsstraße“ dargestellt.  
Die Befahrung des schmalen Wirtschaftsweges zwischen der Taunusstraße und dem 
Siedlungsteil Scheuern (Viehtrifft) ist ein seit Jahrzehnten geduldetes Provisorium. Es 
trägt zur Entlastung der Straße „Im Mühlbachtal“ bei. Der vom Hospiz zusätzlich 
verursachte Verkehr wird aufgrund der vorhandenen Situation im Wesentlichen die 
Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ nutzen. 
Auf der Grundlage der Bestandssituation hat die Stadt Nassau, unabhängig von der 
Planung des Hospizes, eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. 
Die vorgetragenen Belange zur Verkehrssituation werden durch die 
Verkehrsuntersuchung zum Teil berücksichtigt. Die weiteren Belange sind durch die 
Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Alternativstandorte sind nicht ausreichend untersucht worden. Eine 
„Netzwerkkoordinierung“ zur Hospizversorgung wird als Alternative angeregt. Die 
Anbindung an das K&S Medical Center wäre ideal gewesen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Standortfindung für das Hospiz erfolgte über einen Zeitraum von mehreren Jahren. 
Eine Vielzahl von Standorten wurde geprüft (s. Begründung zum Bebauungsplan Ziff. 
3.1 - 3.3). 
Hospize sind selbständige Einrichtungen mit einem eigenständigen 
Versorgungsauftrag. Es handelt sich in der Regel um kleine Einrichtungen mit 
familiärem Charakter, in Nähe des Wohnortes. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei 
Bedarf, über ein Netzwerk, eine Vermittlung in andere Einrichtungen erfolgt bzw. 
erfolgen muss.  
Das Betriebskonzept des Hospizes und des K&S Medical Center konnten nicht in 
Einklang gebracht werden. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die Luftaustauschbahn wird durch Bebauung erheblich beeinträchtigt. Der Belang gilt 
seit 20 - 30 Jahren. Jetzt soll dort gebaut werden. Eine ökologisch wertvolle 
Grünfläche wird versiegelt. Ein Ausgleich ist erst in Jahrzehnten wirksam. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hospizgebäude wird parallel zum Talhangverlauf ausgerichtet. Für den Luftabfluss 
entsteht dadurch keine relevante Staufläche. Dadurch werden wesentliche nachteilige 
Auswirkungen nicht eintreten.  
Für eine Wohnbebauung bestand in den letzten Jahren in der Stadt eine Alternative 
(z.B. der „Schlossberg“) für ein Hospiz wurde kein anderer Standtort gefunden (s. 
Begründung zum Bebauungsplan Ziff. 3.1 - 3.3). 
Der von der Versiegelung verursachte Eingriff wird gemäß der naturschutzrechtlichen 
Vorschriften ausgeglichen. Zum Ausgleich geeignet ist die Umwandlung einer zur Zeit 
intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche, mit einer vergleichbaren potentiellen 
Biotopstruktur, in Grünland. Eine geeignete Fläche wurde gefunden. Ein 
Nutzungsvertrag mit dem Eigentümer ist in Vorbereitung. 

Der verzögerte Nutzen das Ausgleichs wird bei der Bestimmung der Flächengröße 
berücksichtigt.

Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Das Thema Hochwasser ist durch das Ereignis im Ahrtal aktuell geworden. Das 
Rückhaltevolumen der Aue soll erhalten bleiben. Wenn auch selten, so gab es in der 
Ortslage von Scheuern schon überflutete Straßen. Die Gefahr wird durch den 
Klimawandel größer. Will der Hospizverein diese Gefahr in Kauf nehmen? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hochwasserereignis im Ahrtal beruht auf regionalen Besonderheiten, die so im 
Mühlbachtal nicht vorhanden sind. Durch die geringe überbaute Fläche, im Vergleich 
zur Größe des Talraumes, wird das Rückhaltevolumen durch das Hospiz nicht 
wesentlich beeinflusst. 
Das Hochwasser im Talraum von Bergnassau-Scheuern, vor ca. 20Jahren, wurde 
auch vom alten Mühlgraben, der auf der Höhe von der Taunusstraße abzweigt, 
beeinflusst (Quelle: Rhein-Zeitung, 30.05.2016). Das Wehr wurde zurückgebaut und 
das Gefährdungspotential verringert. 
Für die rechtliche Festlegung des ÜSG wurde keine hydraulische Berechnung 
durchgeführt. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass unter Berücksichtigung des 
Klimawandels, bei Starkregenereignissen, die Grenzen des ÜSG überschritten 
werden. Aus diesem Grund lässt der Vorhabenträger Maßnahmen zur 
Hochwasservorsorge ermitteln, die bei der Entwurfsplanung des Hospizes 
berücksichtigt werden (z.B. Sockelhöhe, Staffelgeschoss für empfindliche Infrastruktur, 
Schutz von Personen, etc.). 
Die vorgetragenen Belange werden durch die Erstellung eines Vorsorgekonzeptes 
zum Teil berücksichtigt. Die weiteren Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Das Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte wird wegen des Lärms 
spielender Kinder kritisch gesehen. Das Argument, das im Innern des Hospizes der 
Lärm nicht zu hören ist, gilt nicht bei geöffneten Fenstern. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Spielen der Kinder auf den Freiflächen der Kindertagesstätte erfolgt in 
Zeitintervallen, je nach pädagogischem Konzept. Nicht jedes Spiel ist lärmintensiv. 
Sollte der Lärm spielender Kinder, zeitweise, bei geöffneten Fenstern das 
Wohlbefinden stören, kann das Fenster geschlossen werden. 
Die Lüftung von Aufenthaltsräumen, ist auch ohne geschlossene Fenster, durch 
schallgedämmte Lüftungsanlagen, möglich. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 06.03.2022, von Karin und Norbert Stötzer, 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme
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„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

 

 von 25 39

Anonymisiert



Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Der Standort wird in keinster Weise als geeignet empfunden. Die von den Bürgern 
vorgetragenen Belange werden nicht mit Offenheit behandelt. Die aufgeführten 
abschwächenden Begründungen können nicht überzeugen. Es bestehen Zweifel, dass 
die Hinweise mit der notwendigen Distanz beurteilt werden. 
Es wird die Meinung vertreten, dass die Ergebnisse der Beteiligung aus der 1. 
Offenlage nicht mehr für die Beurteilung herangezogen, und Stellungnahmen erneut 
eingereicht werden müssen.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Zu den in der 1. Offenlage vorgetragenen Belange wurden fachliche Stellungnahmen 
abgegeben. Die Stellungnahmen und die Ergebnisse der 1. Offenlage wurden der 
Allgemeinheit zur Kenntnis gebracht. In einer Einwohnerversammlung wurden die 
Sachverhalte erörtert. Die von den Bürgern vorgetragenen Belange wurden / werden 
mit Offenheit behandelt. Sie wurden im Internet veröffentlicht und mit den 
Verfahrensunterlagen im Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB offengelegt. 
In der 2. Offenlage konnte jede Person zu den fachlichen und rechtlichen Aussagen 
begründet widersprechen und „alte“ und neue Belange vortragen.  
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens sind alle im Verfahrensverlauf 
bekanntgewordenen Belange. Sie müssen in die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB in 
einbezogen werden. 
Die vorgetragenen Aspekte sind mit den Darlegungen klargestellt. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Es werden unverbindliche Begriffe wie „kann“ bzw. „könnte“, „vergleichsweise gering“ 
bzw. „nicht erheblich“ verwendet. Das klingt verniedlicht nicht stichhaltig, nicht 
beweisbar. Der Planer ist von den Auswirkungen der Planung nicht betroffen, die 
Anlieger werden berührt bzw. in Mitleidenschaft gezogen. Die Planung ist bereits 
beschlossene Sache. Problembereiche, die von den Bürgern aufgezeigt werden, 
treten in den Hintergrund. Die Meinung der Bürger wird als Hindernis gesehen. Die 
Öffentlichkeitsbeteiligung geschieht nur Form halber. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Bereits in der Stellungnahme zum Schreiben des Verfassers / Verfasserin, vom 
23.06.21, wurden die Verwendung der Begriffe „kann“ bzw. „könnte“ und 
„vergleichsweise gering“ bzw. „nicht erheblich“ erläutert und begründet. Ergänzend 
dazu erfolgt eine weitere Erläuterung zur Anwendung dieser Begriffe. 
Der rechtsverbindliche Inhalt des Bebauungsplans sind die zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen (Satzung). Dieser Inhalt muss beachtet werden. Das gilt 
auch für den Inhalt des Durchführungsvertrags. Dem Bebauungsplan wird eine 
Begründung beigefügt. Darin werden die Gründe dargelegt, die zu den Festsetzungen 
geführt haben. Auch der Entscheidungsspielraum, für deren Anwendung, wird 
erläutert. Dabei werden die Formulierungen „kann“ oder „soll“ verwendet. Das ist auch 

bei Abwägungsentscheidungen eines Gerichts üblich und in Kommentierungen von 
Gesetzen. 
Die Formulierungen „vergleichsweise gering“ oder „nicht erheblich“ werden bei der 
Beschreibung (Beurteilung) von Veränderungen in Bezug auf Basiswerte gebraucht.  
Die mittlere Verkehrsstärke „Am Sauerborn“ beträgt tagsüber ca. 36 Kfz/Std. . Die vom 8

Hospiz verursachte Zunahme der Verkehrsstärke um ca. 5 Kfz/Std., auf den Wert von 
ca. 41 Kfz/ Std., ist „vergleichsweise gering“. 
Die Planung ist erst mit dem Satzungsbeschluss „beschlossene Sache“. Aber, die 
Planung verfestigt sich mit jedem Planungsschritt. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde 
in zwei Schritten, nach den rechtlichen Vorschriften, durchgeführt. Die 
entscheidungsrelevanten Belange wurden mit der erforderlichen „Offenheit“ dargelegt 
und mit einer Stellungnahme erörtert. 
Jede Person hat im Verfahren ein Beteiligungsrecht. Das gilt im besonderen Maß für 
die von der Planung Betroffenen (z.B. Anlieger). Daraus ergibt sich auch ein 
Einspruchsrecht, aber kein Vetorecht (etwas zu verbieten, mit dem man nicht 
einverstanden ist). 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen klargestellt. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Der Wirtschaftsweg „Viehtrifft“ ist für ein weiteres erhöhtes Verkehrsaufkommen in 
keinster Weise geeignet. Die Bestandssituation ist geprägt durch Pendlerverkehr der 
Bewohner, des Gewerbebetriebes, des Finessstudios und der Kindertagesstätte. 
Probleme entstehen im Begegnungsverkehr von Pkw, Kleinbussen, Bussen und Lkw. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Befahrung des schmalen Wirtschaftsweges zwischen der Taunusstraße und dem 
Siedlungsteil Scheuern ist ein seit Jahrzehnten geduldetes Provisorium, das auch den 
Straßen „Im Mühlbachtal“ und „Am Sauerborn“ als Entlastung dient.  
Der vom Hospiz zusätzlich verursachte Verkehr (ca. 5 Kfz/Std.) hat keinen Einfluss auf 
die bestehende Situation. Lkw und Busverkehr wird vom Hospiz nicht verursacht.  
Aufgrund der vorhandenen Situation wird der Transferverkehr zum Hospiz im 
wesentlichen die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ nutzen. 
Der Begegnungsverkehr von Fussgängern, Radfahrern und Pkw mit Bussen und Lkw’s 
erfordert besondere Rücksichtnahme. Konflikte können durch Ausweichstellen gelöst 
werden. Dazu ist die Verkaufsbereitschaft von einigen Grundstückseigentümern 
erforderlich. Ist diese Bereitschaft nicht vorhanden, können verkehrsregelnde 
Maßnahmen erfolgen. Zur Verbesserung der Verkehrssituation hat die Stadt Nassau 
eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

 Geschätzter Verkehr ca. 630 Kfz/24 Std.-Verkehrsstärke auf den stündlichen Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) erfolgt mit dem Faktor 0,06  (0,06 x 630 Kfz/24 Std.=38 Kfz/Std. tagsüber)8
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Das Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte wird kritisch gesehen. 
Die Personen im Hospiz benötigen Ruhe, die Kinder wollen toben. 
Die Kinder werden mit einer Situation konfrontiert, die so manch ein Erwachsener nicht 
verkraften kann. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Spielen der Kinder auf den Freiflächen der Kindertagesstätte erfolgt in 
Zeitintervallen, je nach pädagogischem Konzept. Nicht jedes Spiel ist lärmintensiv.  
Das Geräusch spielender Kinder kann auch einen positiven Effekt auslösen. In den 
Innenräumen des Hospizes sind die Geräusche nicht mehr wahrnehmbar.  
Mit dem Träger der Kindertagesstätte, den angestellten Fachpersonen und der 
Elternschaft wurden im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem 
Thema geführt. In einer Elternausschusssitzung erfolgte eine offene und positive 
Äußerung zum Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Ein Konflikt wird durch die Nähe des Bolzplatzes befürchtet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Geräusche von spielenden Kindern und Jugendlichen auf dem Bolzplatz (Abstand 
mind. 100 m) sind in den Innenräumen des Hospizes nicht wahrnehmbar. Auf den 
Terrassen und im gebäudenahen Grünbereich können die Geräusche spielender 
Kinder und Jugendlicher auch einen positiven therapeutischen Effekt darstellen. Die 
Vereinbarkeit von Bolzplätzen und Wohnbebauung (gilt auch für das Hospiz) ist bei 
einem Mindestabstand von 80 bis 100 Metern gegeben (s. Verwaltungsgericht Köln, 
Aktenzeichen 13 K 403/08), zitiert in https://www.lbs.de/presse/p/presseinformationen/
details_233539.jsp. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen klargestellt. 

Zu Rand 6 Tenor des Schreibens: 
Das in Nassau kein anderer Standort gefunden werden kann, wird bezweifelt. Der 
Hinweis auf untersuchte Standorte in Bad Ems und Umgebung fehlt. 
Von der „langen Tradition“ (Vorzeigeobjekte) Nassaus, als Standort von Erholungs- 
und Pflegeeinrichtungen, ist nichts mehr übrig geblieben. 
Die geographischen Standorteigenschaften von Nassau besitzen auch zahlreiche 
andere Standorte im Kreis. Das ausgerechnet Bergnassau-Scheuern die benötigten 
Grundlagen besitzt ist kaum zu glauben. Die Begründung, dass Bergnassau-Scheuern 
seit mehr als 100 Jahren eine Tradition mit der Inklusion von Menschen hat, bringt 
nicht viel Überzeugungskraft 

Städtebauliche Stellungnahme 
In der Begründung des Bebauungsplans Ziff. 3.1 - 3.3 wurden die Standortkriterien 
dargelegt, die Gründe für den Ausschluss von Standorten wurden erläutert. In der 1. 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die Standorte „Ehemalige Kita an der Freiherr-vom-

Stein-Schule“ und „Ehemaliges Marienkrankenhaus“ thematisiert. Für diese Standorte 
wurden Entwurfskonzepte entwickelt. In der Begründung wurde erläutert, warum auch 
diese Standorte als „nachrangig“ eingestuft wurden. Im 1. u. 2. Beteiligungsverfahren 
sind zu den untersuchten Standorten keine weiteren Standorte bekanntgeworden. 

In der Stadt Bad Ems wurden zwei Standorte gefunden, die sich für die Errichtung des 
Hospizes eignen. Der Hospizverein betrachtet den Standort Nassau für den 
nachhaltigen Betrieb des Hospizes günstiger als den Standort Bad Ems. Neben der 
regionalen Lage sind es organisatorische Gründe und die Tradition der Stadt, die für 
Nassau sprechen (s Ziff. 3.1 der Begründung). 
Jede Infrastruktureinrichtung im Bereich „Betreuung und Pflege“, trägt zur Erhaltung 
und Entwicklung der Tradition in der Stadt Nassau bei.  

Bei Hospizen handelt es sich in der Regel um kleine Einrichtungen mit familiärem 
Charakter, in Nähe des Wohnortes. Für die Palliativversorgung herrscht im Kreis, auf 
Landesebene und im Bund ein Defizit. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass auch 
an anderen Standorten wohnortnahe Hospize entstehen. Das spricht aber nicht gegen 
den Standort Nassau. 
Die Stiftung Scheuern gehört zu den wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen 
Einrichtungen der Stadt. Die Nähe von Hospiz und Stiftung besitzt eine große 
Synergie. Die Bürgerinnen und Bürger von Bergnassau-Scheuern sind mit der 
Tradition der Stiftung aufgewachsen und stehen der Inklusion positiv gegenüber. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 7 Tenor des Schreibens: 
Wer den Verkehrszuwachs kleinredet, ist sich der Größenordnung nicht bewusst, mit 
der die Bewohner des Gebietes leben müssen. Es war beabsichtigt, den 
Wirtschaftsweg „Viehtrifft“ für den Durchgangsverkehr zu schließen. Jetzt soll der 
Wirtschaftsweg für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden. Wie kann behauptet 
werden, des fünf Fahrzeuge pro Stunde die Situation nicht wesentlich verschärft. Im 
überwiegenden Teil der Verkehrsfläche ist Begegnungsverkehr nicht möglich. Die 
Verkehrsfläche wird sehr stark von Fußgängern genutzt. Nur auf kurzer Strecke ist ein 
Bürgersteig vorhanden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Von der Verbandsgemeindeverwaltung wurde vom 14.02.22 - 24.02.22 in der Straße 
„Am Sauerborn“, in Fahrtrichtung Kindertagesstätte, die Verkehrsstärke erhoben. Der 
höchste Wert betrugt 314 Kfz/24 Std.. Vom 07.03.22 - 13.03.22 erfolgte die Erhebung 
in Fahrtrichtung „Alte Schule“. Der höchste Wert betrug 290 Kfz/24 Std.. Somit ergibt 
sich eine maximale Querschnittsbelastung (beide Fahrtrichtungen) von ca. 604 Kfz/24 
Std.. In den „Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen“ EFA 3.1.2.3, wird eine 
Verkehrsstärke von ca. 500 Kfz/24 Std. als „sehr gering“ bezeichnet. Bei ca. 604 Kfz/
24 Std. kann noch von einer „geringen Verkehrsstärke“ gesprochen werden. 
Der Begegnungsverkehr von Personen zu Fuss oder auf dem Rad, mit Pkw, Bussen 
und Lkw’s erfordert eine besondere Rücksichtnahme.  

 von 27 39



Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ ist ca. 3,50 m bis ca. 6,00 m breit. Nach der 
Klassifizierung der RASt 06, Ziff. 6.1.1.10, handelt es sich um eine „Schmale 
Zweirichtungsfahrbahn“.Die maximale Verkehrsstärke beträgt nach RASt 06 70 Kfz/
Std.. Bis max. 50 Kfz/Std. kann nach den „Empfehlungen für 
Fußgängerverkehrsanlagen“ (EFA ) ein Ausbau ohne Bürgersteige erfolgen. Bei 
weniger als 4,00 m Breite sind Ausweichstellen in Abschnittlängen von 50 - 100 m 
erforderlich. Die Verkehrsstärke „Am Sauerborn“ beträgt im Mittel ca. 36 Kfz/Std. 
tagsüber . Nach der Errichtung des Hospizes wird sich dieser Wert um ca. 5 Kfz/Std. 9

auf den Wert von 41 Kfz/Std. tagsüber erhöhen.Durch die relativ geringe Zunahme der 
Verkehrsstärke entsteht kein wesentlicher Einfluss auf die Lärmimmission, die 
Luftverunreinigung und die Verkehrssicherheit. Die Nutzung von privaten Flächen bei 
Begegnungsverkehr kann durch die Errichtung von Ausweichstellen vermieden 
werden. Dazu ist die Verkaufsbereitschaft von einigen Grundstückseigentümern 
erforderlich (Gartengrundstücke, Grundstücksstreifen von ca. 1 - 2 m). Ist diese 
Bereitschaft nicht vorhanden, können verkehrsregelnde Maßnahmen erfolgen. Für die 
Prüfung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation 
hat die Stadt Nassau eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. 
Die vorgetragenen Belange werden zum Teil durch die Erstellung eines 
Verkehrskonzeptes berücksichtigt. Die vorgetragenen Belange gegen die Errichtung 
des Hospizes werden durch die Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 8 Tenor des Schreibens: 
Nutzungskonflikte werden erwartet, durch die Nähe der Kindertagesstätte, 
Schalleinwirkungen durch den Bolzplatz und durch das Gewerbegebiet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Mit dem Träger der Kindertagesstätte, den angestellten Fachpersonen und der 
Elternschaft wurden im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem 
Thema geführt. In einer Elternausschusssitzung erfolgte eine offene und positive 
Äußerung zum Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte. 
Das Spielen der Kinder auf den Freiflächen der Kindertagesstätte erfolgt in 
Zeitintervallen, je nach pädagogischem Konzept. Nicht jedes Spiel ist lärmintensiv. Die 
Geräusche von spielenden Kindern auf den Freiflächen der Kita und von Jugendlichen 
auf dem Bolzplatz (Abstand mind. 130 m) sind in den Innenräumen des Hospizes nicht 
wahrnehmbar. Auf den Terrassen und im gebäudenahen Grünbereich können die 
Geräusche spielender Kinder und Jugendlicher auch einen positiven therapeutischen 
Effekt darstellen. Die Vereinbarkeit von Bolzplätzen und Wohnbebauung (gilt auch für 
das Hospiz) ist bei einem Mindestabstand von 80 bis 100 Metern gegeben (s. 
Verwaltungsgericht Köln, Aktenzeichen 13 K 403/08), zitiert in https://www.lbs.de/
presse/p/presseinformationen/details_233539.jsp. 

Auf der Grundlage des Bebauungsplans „Auf dem Staffel / Auf der Salzau“ sind im 
Gewerbegebiet nur Betriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören (§ 6 
BauNVO). Der Gewerbebetrieb und das Fitnessstudio sind baurechtlich genehmigt 
und erfüllen damit die planungsrechtlichen Anforderungen. Die Nutzungsverträglichkeit 
zwischen Hospiz, Gewerbebetrieb und dem Fitnessstudio  wurde bei der 10

Standortwahl eingeschätzt. Das erfolgte auf der Grundlage des Abstandserlasses des 
Landes NRW. Die Berücksichtigung der Abstände erfolgt nach Immissionsrichtwerten, 
wie sie in der TA Lärm für „reine Wohngebiete (WR)“ nach Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) erforderlich sind. Das Hospiz hat zum Gewerbebetrieb einen Abstand von 
ca. 230 m und zum Fitnessstudio ca. 120 m. Bei dieser Entfernung entstehen auf der 
Grundlage des Abstandserlasses keine Konflikte. Für die Genehmigungsplanung des 
Hospizgebäudes wird der Vorhabenträger die Bewertung (Schätzung) mit einer 
schalltechnischen Untersuchung vertiefen (gegebenenfalls erforderliche Regelungen 
erfolgen im Durchführungsvertrag). 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 9 Tenor des Schreibens: 
Die Bodenversiegelung kann nicht ausgeglichen werden. Ein Ausgleich kann nicht 
geschaffen werden (Landgewinnung), da diese Flächen bereits existieren. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschafts ist gesetzlich geregelt. Die 
Bestimmung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt auf der Grundlage einer ökologischen 
Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich. Dabei erfolgt keine „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn“ Betrachtung. Maßgebend ist das Wirkungsgefüge des Ökosystems in seiner 
Gesamtheit. Durch z.B. einer Erhöhung der Verdunstungs- oder Versickerungsleistung 
einer Bestandsfläche kann eine Versiegelung ausgeglichen werden. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 10 Tenor des Schreibens: 
Es wird die Standortfindung angezweifelt. Die pauschalgeschützte Biotopfläche wurde 
nicht weiter thematisiert. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Zur Standortfindung siehe Rand 6. Die Unterlagen, die den Eingriff in die 
pauschalgeschützte Biotopfläche darlegen, wurden als Anlage 2 - 4 den offengelegten 
Planungsunterlagen beigefügt. Der Ausgleich erfolgt nach § 1a Abs. 3 BauGB durch 
eine vertragliche Vereinbarung nach § 11 BauGB mit dem Vorhabenträger. Zum 
Ausgleich dient die Umwandlung einer zur Zeit intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Fläche in Grünland. Ein Nutzungsvertrag mit dem Eigentümer ist in Vorbereitung. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

 Die Umrechnung der gemessenen 24 Std.-Verkehrsstärke auf den stündlichen Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) erfolgt mit dem Faktor 0,06  (0,06 x 604 Kfz/24 Std.=36 Kfz/Std. tagsüber)9

 Beim Fitnessstudio erfolgte eine Analogiebetrachtung zu vergleichberen Gewerbebetriebeb.10
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 11 Tenor des Schreibens: 
Es wird auf den Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere hingewiesen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch die Errichtung des Hospizes verändert sich der Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen im Einflussbereich des Gebäudes und der Erschließungsflächen. In diesem 
Bereich profitieren voraussichtlich siedlungstolerante Arten (Kulturfolger) wie z.B. 
verschiedene Vogelarten, Insekten und Amphibien.  
Der wesentliche Teil der Wiesen und das Bachufer (ca. 70% des Geltungsbereiches) 
bleiben, weitgehend unberührt, erhalten.  
Durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen werden vergleichbare Lebensräume für 
vom Vorhaben verdrängte Tiere und Pflanzen geschaffen. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 
 
Zu Rand 12 Tenor des Schreibens: 
Das Vorhaben beeinflusst die Luftaustauschbahn. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Talraum des Mühlbachs fungiert als Luftleitbahn bzw. Luftaustauschbahn in 
Richtung des Siedlungsgebiets von Scheuern. Das Hospizgebäude wird parallel zum 
Talhangverlauf errichtet. Der Talboden wird nicht quer abgeriegelt. Deshalb sind keine 
relevanten nachteiligen Auswirkungen auf den Luftabfluss zu erwarten.  
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 13 Tenor des Schreibens: 
Es wird auf die möglichen Hochwasserereignisse im Mühlbachtal hingewiesen. Eine 
Überflutung das Standortes kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Zusammenhang 
mit dem Ereignis an der Ahr wird hergestellt. Das geplante Vorhaben liegt im 
Wasserschutzgebiet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hochwasser im Talraum von Bergnassau-Scheuern vor ca. 20Jahren wurde auch 
vom alten Mühlgraben, der auf der Höhe von der Taunusstraße abzweigt, beeinflusst 
(Quelle: Rhein-Zeitung, 30.05.2016). Das Wehr wurde zurückgebaut. Das 
Gefährdungspotential durch den Mühlgraben wurde verringert. 
Das Hochwasserereignis im Ahrtal beruht auf regionalen Besonderheiten, die so im 
Mühlbachtal nicht vorhanden sind. Durch die geringe überbaute Fläche des Hospizes, 
im Vergleich zur Größe des Talraumes, wird das Rückhaltevolumen nicht wesentlich 
beeinflusst. Im Gegensatz zu Teilen der Ortslage von Scheuern, befindet sich das 
Hospiz nicht im rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (ÜSG) des 
Mühlbachs.  
Für die rechtliche Festlegung des ÜSG wurde keine hydraulische Berechnung 
durchgeführt. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass bedingt durch den 
Kllimawandel, bei Starkregenereignissen, die Grenzen des ÜSG überschritten werden. 

Aus diesem Grund lässt der Vorhabenträger Maßnahmen zur Hochwasservorsorge 
ermitteln (Eigenvorsorge), die bei der Entwurfsplanung des Hospizes berücksichtigt 
werden (z.B. Sockelhöhe, Staffelgeschoss für empfindliche Infrastruktur, Schutz von 
Personen, etc.). 
Das Vorhaben und wesentliche Teile der bebauten Ortslage von Bergnassau-Scheuern 
liegen in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes. In der Schutzzone ist eine 
Bebauung mit Auflagen zulässig. 
Die vorgetragenen Belange zum Hochwasserschutz werden durch die Erstellung eines 
Vorsorgekonzeptes zum Teil berücksichtigt. 
Die weitern vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Hinweis:  

Im Wesentlichen handelt es sich um die Wiedergabe von Belangen, die bereits im 
Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB (1. Beteiligung) vorgetragen wurden, s. Schreiben 
vom 12.05.21. 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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
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Städtebauliche Stellungnahme

E-Mail vom 13.03.22, von  Eva Schäfer 




Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Beim Lesen der Stellungnahmen wird das Gefühl vermittelt, dass man den Bürgern 
nicht zuhört, z.B. wurde in der Einwohnerversammlung gefragt, ob für das Gebiet 
„Viehtrifft“ Ruhezeiten bestimmt werden können oder ob dem Kindergarten Ruhezeiten 
auferlegt werden können. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Begriff „Ruhezeiten“ wird interpretiert in „Nutzungsbeschränkung“. 

Für die Benutzung jeder Verkehrsfläche sind „Nutzungsbeschränkungen“ grundsätzlich 
möglich. Ob das sinnvoll ist, kann in der zur Zeit durchgeführten 
Verkehrsuntersuchung beurteilt werden.  
Die vorgetragenen Belange werden in der Verkehrsuntersuchung geprüft. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Für den Bereich „Viehtrifft“ soll ein generelles Bauverbot gelten. 
Es ist nachvollziehbar, dass sich die Stadt entwickeln möchte, aber dazu fehlen die 
Flächen. Die Bedürfnisse der Bürger und Bürgerinnen von Bergnassau-Scheuern 
sollen ernstgenommen werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Ob eine Fläche bebaut werden kann, liegt in der Planungshoheit der Stadt. Die 
Bereitstellung von Wohnraum und Infrastruktur ist dafür der Anlass.  
Die Entscheidung fällt im Bebauungsplanverfahren durch gerechte Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange, untereinander und gegeneinander. 
Die Abwägung erfolgt im Stadtrat. Jede Person des Stadtrates trifft ihre Entscheidung 
nur nach dem Gewissen. 
Jeder Bürger, jede Bürgerin hat im Verfahren ein Beteiligungsrecht und ein 
Einspruchsrecht, aber kein Vetorecht (etwas zu verbieten, mit dem man nicht 
einverstanden ist). 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 
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Schreiben vom 07.03.2022, von Andres u. Marion Mager
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Die hohe Verkehrsbelastung der Straße „Im Mühlbachtal“ und „Am Sauerborn“ wird 
angesprochen. Das Hospiz verursacht noch mehr Verkehr. An die 
Geschwindigkeitsbegrenzung in der 30-iger Zone wird sich nicht gehalten. Welche 
Verkehrsregelung soll in der Bauphase gelten? Es handelt sich nicht um eine 
ausgebaute Straße an der das Hospiz gebaut wird. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Verkehrserschließung des Hospizes wird im Wesentlichen über die Straße „Am 
Sauerborn“ erfolgen. In der Straße „Am Sauerborn“ wurde eine Verkehrsstärke, in 
beide Richtungen, von insgesamt ca. 604 Kfz/24 Std. gezählt. Die mittlere 
Verkehrsstärke beträgt tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) ca. 36 Kfz/Std. . Durch das 11

geplante Hospiz erhöht sich die Verkehrsstärke im Mittel um ca. 5 Kfz/Std. auf den 
Wert von ca. 41 Kfz/ Std. tagsüber. Von der relativ geringen Verkehrsstärke entstehen 
keine Lärmimmissionen und Luftverunreinigungen, die das Wohl der Anlieger der 
Straßen „Am Sauerborn“ und „Im Mühlbachtal“ gefährden. 
Die Stadt Nassau hat eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. Es wird geprüft, ob z.B. 
die unrechtmäßige Nutzung privater Flächen durch den Bau von Ausweichstellen und/
oder durch verkehrsregelnde Maßnahmen verhindert werden kann. Bei einigen 
Maßnahmen ist voraussichtlich die Mitwirkungsbereitschaft der Anlieger erforderlich. 
Es wird auch geprüft, wie die Geschwindigkeitsdämpfung 30 km/h durchgesetzt 
werden kann. 
Der Vorhabenträger strebt, im eigenen Interesse, eine sehr kurze Bauzeit an, mit 
einem hohen Anteil an Vorfertigung. Dadurch kann die Belastung der Anlieger durch 
Baustellenverkehr reduziert werden. 
Im Bereich des Hospizes wird die Verkehrsfläche in ähnlicher Weise hergestellt wie an 
der Kindertagesstätte. Der Teilabschnitt wird wie die Straße „Am Sauerborn“ öffentlich 
gewidmet. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Es handelt sich um ein Naturschutzgebiet. Aus diesem Grund wurde eine Reitanlage 
nicht zugelassen. Das gilt auch für Hütten in den Gärten. Die Gartenbesitzer wurden 
aufgefordert Wohnwagen und Hütten zu beseitigen. Aber das Hospiz darf gebaut 
werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Talraum von Bergnassau-Scheuern ist kein Naturschutzgebiet. Teile des 
Talraumes grenzen an ein FFH-Gebiet oder besitzen pauschalgeschützte Biotope. Die 
naturschutzrechtliche Zulässigkeit des Hospizes wird durch entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen ermöglicht. 

Der unbebaute Talbereich ist baurechtlich ein Aussenbereich (außerhalb der bebauten 
Ortslage). Im Aussenbereich sind Vorhaben nur zulässig, wenn sie nach § 35 BauGB 
privilegiert sind (z.B. wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen). Die 
Reitanlage, soweit sie nicht Bestandteil eines landwirtschaftlichen Betriebes ist, ist 
nach § 35 BauGB nicht zulässig. Das gilt auch für die Freizeitnutzung von 
Grundstücken, die Errichtung von Hütten, das Abstellen von Wohnwagen, das private 
Lagern von Holz, die private Errichtung von dauerhaften Zaunanlagen, etc.. 
Damit das Hospiz errichtet werden kann, muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 
Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans ist ein Vorhaben zulässig, wenn es seinen 
Festsetzungen entspricht und die Erschließung gesichert ist (§ 30 BauGB). 
Für jede Fläche kann der Stadtrat die Aufstellung eines Bebauungsplans beschließen. 
Er kann auch die Zulässigkeit von Freizeitgärten und die Errichtung von Gartenhütten 
in einem Bebauungsplan regeln. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet.

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Es wird die Meinung vertreten, dass für die Errichtung des Hospizes die 
Lärmbelastung des Talraums zu groß ist. Die TA-Lärm wird zur Beurteilung des 
Verkehrslärms herangezogen. Richtwerte von 35 dB(A) nachts und 45 dB(A) tags 
werden genannt. Die Spitzenlärmbelastung beim Beschleunigen von Autos und bei 
Kettensägen wird dargelegt. Der Freizeitlärm durch Rasenmähen, Holzsägen, 
Kinderspiel, Bolzplatz, Gartenpartys wird als Argument gegen den Hospizstandort 
benutzt. Der Hinweis, dass die Belastung des Freizeitlärms durch Verhaltensänderung, 
im Interesse aller reduziert werden kann, wird nicht geteilt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Für die Beurteilung von Verkehrslärm ist die Verkehrslärmschutzverordnung (16. 
Bundes-Immissionsschutzverordnung) anzuwenden. Die zitierte TA Lärm gilt für 
Genehmigungsverfahren von Gewerbe- und Industrieanlagen.  
Für Verkehrslärm gelten nach der Verkehrslärmschutzverordnung folgende 
Immissionsgrenzwerte : 12

an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen, 
tags: 57 dB(A), nachts: 47 dB(A), 
in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten, 
tags: 59 dB(A),nachts: 49 dB(A). 
Der Schutzbedarf des Hospizes ist vergleichbar mit dem Schutzbedarf eines 
„Allgemeinen Wohngebietes“. Am Hospizstandort beträgt nach eine vorläufigen 
Schätzung der Mittelungspegel tags 47,3 dB(A) (zulässig 59 dbB(A)) und nachts 39,9 
dB(A) (zulässig 49 dB(A)).  

 Die Umrechnung der gemessenen 24 Std.-Verkehrsstärke auf den stündlichen Verkehr tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) erfolgt mit dem Faktor 0,06  (0,06 x 604 Kfz/24 Std.=36 Kfz/Std. tagsüber)11

 https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/verkehrslaerm/strassenverkehrslaerm#larmvorsorge-neubau-oder-wesentliche-anderung-einer-strasse- ,17.01.2022,17.00 Uhr12
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung werden wesentlich 
unterschritten. Maßgebend für den Immissionsgrenzwert ist der Dauerschallpegel und 
nicht der Spitzenschallpegel einzelner Fahrzeuge. 

Die Geräusche von spielenden Kindern auf den Freiflächen der Kita und der 
Jugendlichen auf dem Bolzplatz (Abstand mind. ca. 150 m) sind in den Innenräumen 
des Hospizes nicht wahrnehmbar. Auf den Terrassen und im gebäudenahen 
Grünbereich können die Geräusche spielender Kinder und Jugendlicher auch einen 
positiven therapeutischen Effekt darstellen. Die Vereinbarkeit von Bolzplätzen und 
Wohnbebauung (gilt auch für das Hospiz) ist bei einem Mindestabstand von 80 bis 100 
m gegeben .  13

Für die Genehmigungsplanung des Hospizgebäudes wird der Vorhabenträger die 
Bewertung (Schätzung) mit einer schalltechnischen Untersuchung vertiefen 
(gegebenenfalls erforderliche Regelungen erfolgen im Durchführungsvertrag). 

Die gesetzliche Grundlage für den bei Gartenarbeiten zulässigen Lärm bildet die 32. 
Bundes-Immissionsschutzverordnung. Geräte und Maschinen in Wohngebieten dürfen 
an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 
07.00 Uhr nicht betrieben werden. Geräte, die besonders viel Lärm erzeugen (z.B. 
Kettensägen), fallen unter ein verschärftes Betriebsverbot und dürfen nach der 
BImSchV montags bis freitags nur zwischen 9 und 13 Uhr sowie zwischen 15 und 17 
Uhr zum Einsatz kommen. Die Benutzung von Wohngärten in der Ortslage für Partys 
ist grundsätzlich, mit angemessener Lautstärke erlaubt. Ab 22.00 Uhr gilt die 
Nachtruhe . Bei der Nutzung von Grundstücken im Aussenbereich (Freizeitgärten, 14

Holzlagerplätze) müssen weitere baurechtliche Vorschriften beachtet werden. 

Die gegenseitige Rücksichtnahme ist ein Gebot des gesunden Menschenverstands. 
Gerichte entscheiden auf der Grundlage dieses Gebotes. Die Reduzierung von 
erheblich störenden Freizeitlärm, z.B. durch Verhaltensänderung, ist im Interesse der 
meisten Nachbarn (Bewohner) von Bergnassau-Scheuern. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet.


Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Im Winter verlässt die Sonne den Standort ca. 14 Uhr, im Sommer so gegen 18.00 
Uhr. In der Talaue bildet sich Nebel. Die Fenster der Zimmer sind zum Wald 
ausgerichtet und nicht Richtung Burg. Das wirkt auf die Menschen deprimierend. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Sonneneinstrahlung in die Zimmer beträgt im Jahresverlauf, wenn die Sonne 
scheint, ca. 4 - 8 Stunden am Tag. Aus allen Zimmern ist der Blick auf das besonnte 

Grundstück und die angrenzende Landschaft möglich (Blickfeldgröße ca. 2 - 3 ha). Die 
Nebelbildung im Talraum von Bergnassau-Scheuern ist ein temporäres Ereignis, ohne 
nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit der Bewohner. 
Die landschaftliche Lage des Hospizes und die Belichtung und Besonnung der 
Aufenthaltsräume sind kein Anlass für Depressionen der Bewohner. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet.


 s. Verwaltungsgericht Köln, Aktenzeichen 13 K 403/08), zitiert in https://www.lbs.de/presse/p/presseinformationen/details_233539.jsp13

 https://www.allrecht.de/alles-was-recht-ist/laermbelaestigung-durch-nachbarn/14
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Schreiben vom 03.03.2022, von Regina Windmann, 
Schreiben vom 03.03.2022, gleichlautend Uwe Windmann 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Durch den Neubau wird ein Stück Natur zerstört. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Eingriff in die Natur wird auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Vorschriften 
ausgeglichen. Der wesentliche Teil der Wiesen und das Bachufer (ca. 70% des 
Geltungsbereiches) bleiben weitgehend unberührt. Durch die geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen werden vergleichbare Lebensräume für die vom Vorhaben 
verdrängten Tiere und Pflanzen geschaffen. 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen entkräftet.


Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die Hochwassergefahr wird nicht im ausreichendem Maß berücksichtigt. Ein Vergleich 
zum Ahrtal wird gezogen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hochwasserereignis im Ahrtal beruht auf regionalen Besonderheiten, die so im 
Mühlbachtal nicht vorhanden sind. Durch die geringe überbaute Fläche des Hospizes, 
im Vergleich zur Größe des Talraumes, wird das Rückhaltevolumen nicht wesentlich 
beeinflusst. Im Gegensatz zu Teilen der Ortslage von Scheuern, befindet sich das 
Hospiz nicht im rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (ÜSG) des 
Mühlbachs. Für die rechtliche Festlegung des ÜSG wurde keine hydraulische 
Berechnung durchgeführt. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass bedingt durch 
den Klimawandel, bei Starkregenereignissen die Grenzen des ÜSG überschritten 
werden. Aus diesem Grund lässt der Vorhabenträger Maßnahmen zur 
Hochwasservorsorge ermitteln (Eigenvorsorge), die bei der Entwurfsplanung des 
Hospizes berücksichtigt werden (z.B. Sockelhöhe, Staffelgeschoss für empfindliche 
Infrastruktur, Schutz von Personen, etc.).  
Die vorgetragenen Belange zum Hochwasserschutz werden durch die Erstellung eines 
Vorsorgekonzeptes zum Teil berücksichtigt. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen wird für Fußgänger eine erhöhte Unfallgefahr 
entstehen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die gemessene Verkehrsstärke (Bestand) beträgt 36 Kfz/Std. . Nach Errichtung des 15

Hospizes erhöht sich die Verkehrsstärke im Mittel um ca. 5 Kfz/ Std. auf den Wert von 
ca. 41 Kfz/ Std. tagsüber. Bis max. 50 Kfz/Std. kann nach den „Empfehlungen für 
Fußgängerverkehrsanlagen“ (EFA ) ein Ausbau ohne Bürgersteige erfolgen. Für 
Bergnassau-Scheuern wird zur Zeit ein Verkehrskonzept erarbeitet. Bestandteil des 
Konzeptes werden auch Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sein. 
Die vorgetragenen Belange werden im Zusammenhang mit der Erstellung des 
Verkehrskonzeptes beachtet.


 Die gemessene Verkehrsstärke beträgt 604 Kfz/24 Std.. Der stündlichen Verkehr tagsüber wird mit dem Faktor 0,06 ermittelt (0,06 x 604 Kfz/24 Std.=36 Kfz/Std. tagsüber).15

 von 34 39

Anonymisiert



Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 03.03.2022 , von Horst Garbe, 




Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Die Bedenken des Schreibens vom 09.06.2021 werden weiter aufrecht gehalten. 
Zahlreiche Bürger haben Bedenken vorgetragen, die nicht berücksichtigt wurden. 
Mit den Bedenken muss sich intensiver beschäftigt werden. 
Man hat erklärt, die Meinung von der anderen Lahnseite ernst zu nehmen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Stadtrat, hat alle öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander, gerecht abgewogen (§ 1 Abs. 7 BauGB). In den städtebaulichen 
Stellungnahmen wurden für die Abwägung alle öffentlichen und privaten Belange 
herausgearbeitet, die sich auf die beabsichtigte Planung auswirken. 
Zusammenfassend wie folgt: 
• Zum Belang „Standortfindung“ erfolgte im Zusammenhang mit den vorgetragenen 

Bedenken der Nachweis, dass zur Zeit für den Hospizverein bzw. die eGmbH kein 
alternativer Standort zur Verfügung steht.  

• Zum Belang „Hochwasserschutz“ wurde dargelegt, dass das Vorhaben 
wasserrechtlich zulässig ist. Unter Berücksichtigung der vorgetragenen Bedenken, 
im Zusammenhang mit dem Klimawandel, wird vom Vorhabenträger für das Hospiz 
ein Vorsorgekonzept (Eigenvorsorge) für den Fall von Starkregenereignissen erstellt. 

• Zum Belang „Verkehr“ wurde im Zusammenhang mit den vorgetragenen Bedenken 
eine Verkehrszählung durchgeführt. Die ermittelte Verkehrsstärke von im Mittel ca. 
36 Kfz/Std. tagsüber , wird durch die vom Hospiz verursachte Verkehrsstärke im 16

Mittel von 5 Kfz/Std. auf den Wert von 41 Kfz/Std. tagsüber erhöht. Durch diese 
geringe Erhöhung sind keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten 
(Verkehrssicherheit, Immissionen, etc.). Für die Berücksichtigung der vorgetragenen 
Bedenken zur Bestandssituation wurde eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. 

• Zum Belang „Naturschutz“ erfolgten landschaftsökologische Untersuchungen. Für 
die dabei festgestellten vorhabenbezogenen Auswirkungen werden 
Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. Wesentliche negative Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Lebensbedingungen der Bewohner von Bergnassau-Scheuern 
wurden nicht festgestellt (Klima, Erholung, etc.) 

• Zum Belang „Immissionsschutz“ erfolgte unter Berücksichtigung der vorgetragenen 
Bedenken der Nachweis, dass vom Hospiz für die Bewohner des Talraums keine 
wesentlichen Immissionen durch Verkehr und Betriebseinrichtungen zu erwarten 
sind. Die Emissionen durch Verkehrslärm (B 260), Freizeitlärm und Gewerbelärm 
wurden bewertet. Die Bewertung (Schätzung) ergab keinen Verdacht auf wesentliche 
Auswirkungen für das geplante Hospiz. 

• Zum Belang „Nebeneinander von Kita und Hospiz“ erfolgten unter Berücksichtigung 
der vorgetragenen Bedenken der Öffentlichkeit Gespräche mit dem Personal der 
Kindertagesstätte und der Elternschaft. In diesen Gesprächen wurden keine Gründe 
erkennbar, die gegen das Nebeneinander sprechen. 

Jede Person (Öffentlichkeit) hat im Verfahren ein Beteiligungsrecht (§ 3 Abs. 1 u. 2 
BauGB). Daraus ergibt sich auch ein Einspruchsrecht, aber kein Vetorecht (etwas zu 
verbieten, mit dem man nicht einverstanden ist). 
Die vorgetragenen Belange sind mit den Darlegungen klargestellt 

Hinweis: Das Schreiben von 09.06.2021 und die entsprechende städtebauliche Stellungnahme ist 
der aktuellen Beteiligungsunterlage beigefügt (siehe folgende Seiten). 

 Die gemessene Verkehrsstärke beträgt 604 Kfz/24 Std.. Der stündlichen Verkehr tagsüber wird mit dem Faktor 0,06 ermittelt (0,06 x 604 Kfz/24 Std.=36 Kfz/Std. tagsüber).16

 von 35 39

Anonymisiert

Anonymisiert



Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Stellungnahme im Verfahren § 3 Abs 1 BauGB 
 
Schreiben vom 09.06.2021, von Horst Garbe 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Dem Vorhabenträger wird unterstellt, das Vorhaben mit Tricks und Raffinesse 
geschönt zu haben. 
Der Stadt Nassau wird vorgeworfen, dem Vorhaben kritiklos gegenüberzustehen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Vorhabenträger hat mit sachlichen Argumenten sein Vorhaben und den geplanten 
Standort begründet. Der Vorhabenträger hat nach § 12 BauGB die Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens beantragt. Die Stadt Nassau muss nach pflichtgemäßen 
Ermessen prüfen, ob sie dazu bereit ist (§ 12 Abs. 2 BauGB). Die Prüfung erfolgt in 
der Regel durch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden ( § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB). Ob das Bebauungsplanverfahren danach weitergeführt 
wird, entscheidet der Stadtrat durch Abwägung der bekanntgewordenen Belange (§ 1 
Abs. 7 BauGB). 
Der Vorhabenträger hat keinen Rechtsanspruch, dass für sein Vorhaben ein 
Bebauungsplan aufgestellt wird.(§ 1 Abs. 3 BauGB).  
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die Flächenversiegelung von 1.600 m2 ist für 8 Betten im Hospiz zu groß. Zusätzlich 
sollen 1.200 m2 für die Kindertagesstätte vorgehalten werden. Für die „angemessen 
große begrünte Freifläche“ fehlt die Größenangabe. Die ökologische Wertigkeit der 
Grünfläche wird ohne genaue Kenntnis verharmlost. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Ausstattung und Größe eines Hospizes ist in Empfehlungen und Förderrichtlinien 
enthalten. Bei einem eingeschossigen Gebäude ist eine Grundfläche von ca, 900 
-1.000 m2 erforderlich, für Stellplätze, Zuwegungen Terrassen ca. 300 - 600 m2. Bei 
der „angemessen großen begrünten Freifläche“ ( ca. 3.400 m2) handelt es sich um 
den nichtüberbauten bzw. versiegelten Teil des Hospizgrundstückes. Diese Fläche 
bleibt in ihrer ökologischen Funktion „unangetastet“. 
Für den Kindergarten soll eine Grundstücksfläche von 1.200 m2 vorgehalten werden 
(bebaute und versiegelte Fläche ca. 300 m2). 
Durch die Errichtung des Hospizes erfolgt ein Eingriff im Sinne des 
Naturschutzrechtes. Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer 
Abwägung erforderlich sind und ausgeglichen werden können. Für das bisher 
durchgeführte frühzeitige Beteiligungsverfahren reicht eine Einschätzung des Eingriffs 
aus. Die detaillierten landschaftsökologischen Untersuchungen werden für den 
nächsten Verfahrensschritt ausgearbeitet und offengelegt. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

1
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die Verkehrsführung endet am Kindergarten. Die Straßenbreite ist nicht ausreichend, 
Bürgersteige und Fußwege fehlen. Die Straße „Im Mühlbachtal“ wird vom Verkehr 
belastet.. Ein Verkehrskonzept ist erforderlich. Die zusätzliche Verkehrsbelastung von 
ca. 5 Kfz/h wird als Verniedlichung bezeichnet.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Bestandssituation auf der Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ wird seit Jahrzehnten 
vom Transferverkehr der Bewohnern des Mühlbachtals, von den Betrieben des 
Gewerbegebietes und der Stiftung Scheuern verursacht. Konflikte entstehen 
insbesondere durch Lkw’s, Busse und größere Versorgungsfahrzeuge.  
Die geschätzte Verkehrszunahme durch das Hospiz, von ca. 5 Kfz/Std., erfolgte auf 
einer plausiblen Annahme des Betriebsablaufes. 
Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bestandssituation geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und Schutzzonen für 
Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Die Nachbarschaft von Hospiz und Kindergarten wird nicht ausreichend genug 
thematisiert.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Kinder erleben auch in der Familie, bei den Großeltern, Eltern, und Geschwistern 
Krankheit und Tod. Die Kenntnis darüber beeinflusst weder die „unbeschwerte 
Kindheit“ noch wirkt sie „abschreckend“. In der Kindertagesstätte werden junge 
Menschen in ihrem ersten Lebensabschnitt betreut. Im Hospiz erfolgt für Menschen 
jedes Alters die Betreuung für den letzten Lebensabschnitt. 
Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten Fachpersonen werden im 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. 
Damit können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 

Zu Rand 5 Städtebauliche Stellungnahme 
• Zu 1 Die Bestandssituation wird vom Hospiz nicht wesentlich beeinflusst. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Bestandssituation werden geprüft. 
• Zu 2 Durch Errichtung des Hospizes erfolgt ein Eingriff im Sinne des 

Naturschutzrechtes. Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer 
Abwägung erforderlich sind und ausgeglichen werden können. 

• zu 3 Ob ein Hospiz neben einer Kindertagesstätte errichtet werden kann, müssen die 
Menschen auf der Grundlage ihrer sozialen Kompetenz beurteilen (s. Rand 3).  

Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 18.03.22, von Michael Albrecht, 







Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Das Hospiz befindet sich im Retentionsraum des Mühlbachs und deshalb am falschen 
Ort. Es wird in diesem Zusammenhang auf das Ereignis im Ahrtal hingewiesen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hochwasserereignis im Ahrtal beruht auf regionalen Besonderheiten, die so im 
Mühlbachtal nicht vorhanden sind. Durch die geringe überbaute Fläche des Hospizes, 
im Vergleich zur Größe des Talraumes, wird das Rückhaltevolumen nicht wesentlich 
beeinflusst. Im Gegensatz zu Teilen der Ortslage von Scheuern, befindet sich das 
Hospiz nicht im rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (ÜSG) des 
Mühlbachs. Für die rechtliche Festlegung des ÜSG wurde keine hydraulische 
Berechnung durchgeführt. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass bedingt durch 
den Klimawandel, bei Starkregenereignissen, die Grenzen des ÜSG überschritten 
werden. Aus diesem Grund lässt der Vorhabenträger Maßnahmen zur 
Hochwasservorsorge ermitteln (Eigenvorsorge), die bei der Entwurfsplanung des 
Hospizes berücksichtigt werden (z.B. Sockelhöhe, Staffelgeschoss für empfindliche 
Infrastruktur, Schutz von Personen, etc.).  
Die vorgetragenen Belange zum Hochwasserschutz werden durch die Erstellung eines 
Vorsorgekonzeptes zum Teil berücksichtigt. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Der Mühlbach entwässert ein beachtlich großes Einzugsgebiet. Bei Regen- und 
Starkregenereignissen werden die Wassermassen sich in der Talaue von Bergnassau-
Scheuern ausdehnen. Anwohner berichten, dass der Kindergarten bereits einmal vor 
Überflutung geschützt werden musste. 
Nach WHG § 78 muss Rückhalteraum, der durch Baumaßnahmen verlorengeht, 
ausgeglichen werden. Es wird ein hydrologisches Gutachten gefordert und ein 
Klimagutachten. Für das Hospiz soll eine Standortalternative gefunden werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Einzugsgebiet des Mühlbachs gehört zu den niederschlagsärmeren Gebieten in 
Rheinland-Pfalz. Durch den Klimawandel können aber Starkregenereignisse 
zunehmen, die zur Überschreitung des ÜSG führen und eine größere Fläche im 
Talraum überfluten. 
Das zitierte Hochwasserereignis fand vor ca. 20 Jahren statt. Es wurde auch vom 
alten Mühlgraben, der auf der Höhe der Taunusstraße durch ein Wehr vom Mühlbach 
abzweigt, beeinflusst (Quelle: Rhein-Zeitung, 30.05.2016). Das Wehr wurde 
zurückgebaut. Das Gefährdungspotential durch den Mühlgraben wurde verringert. 
 
Der zitierte § 78 WHG betrifft nicht das geplante Hospiz. Die Rechtsvorschrift befasst 
sich mit den baulichen Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete 
(ÜSG). In diesen Gebieten ist nach § 78 Abs. 2 WHG ausnahmsweise eine Bebauung 
zulässig, wenn eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche 
Sachschäden nicht zu erwarten sind. Der Verlust von verloren gehenden 
Rückhalteraum muss ausgeglichen werden. Das geplante Hospiz befindet sich 
außerhalb des rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes des Mühlbachs 
und außerhalb seines 40 m Bereichs (wasserrechtliche Beteiligungspflicht). Aus 
wasserrechtlicher Sicht ist die Errichtung des Hospizes auf dem geplanten Standort 
zulässig. Der § 78 WHG ist nicht anzuwenden. 

Für das Hospiz wird vom Vorhabenträger ein Vorsorgekonzept aufgestellt 
(Eigenvorsorge). In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob hydrologische 
Berechnungen erforderlich sind. Ein selbständiges Klimagutachten, für das Hospiz, 
wird nicht für erforderlich erachtet. 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird die Standortfindung erläutert (s. 
Begründung Ziff.3.). Der Vorhabenträger hat bei der Standortfindung eine Vielzahl von 
Standorten geprüft. Die Standortentscheidung erfolgte durch Abwägung. Die 
wesentlichen Anforderungen werden vom Standort „Am Sauerborn“ erfüllt. Das Risiko 
durch Überflutung des Standortes kann durch ein Vorsorgekonzept minimiert werden. 

Die vorgetragenen Belange zum Hochwasserschutz werden durch die Erstellung eines 
Vorsorgekonzeptes zum Teil berücksichtigt. Die weiteren Belange werden durch die 
Darlegungen entkräftet. 
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